
KANTON BASEL-LANDSCHAFT  /  REGIERUNGSRAT

 Unser Programm 
 wird zum Plan
JAHRESPLANUNG 
Vorlage an den Landrat 
Nr. 2012/250

 2013

UNSERE VISION

UNSER PROGRAMM

UNSERE PLANUNG

UNSER RÜCKBLICK

BESCHLUSS LANDRAT



Impressum

Vom Landrat beschlossen am
13. Dezember 2012

Inhalt, Redaktion
Finanz- und Kirchendirektion, mit Unterstützung der vier 
anderen Direktionen, der Landeskanzlei und der Gerichte

Gestaltung
phorbis Communications AG, Basel

Fotografi e
Peter Schönenberger, Winterthur

Druck
Druckerei Bloch AG, Arlesheim

Titelbild
Die Familie, welche auf ihrem Weg der Betrachterin und dem Betrachter immer 
näher kommt, illustriert den Zeithorizont der Dokumente und bildet eine optische 
Klammer um die vier Publikationen Vision, Programm, Planung und Rückblick.



1

Inhaltsverzeichnis

Bericht zur Jahresplanung 2013

1. Vorwort des Regierungsrates   4

2. Strategische Planung und Schwerpunkte der Jahresplanung 2013   6

3. Konjunkturelle Rahmenbedingungen   10

4. Einfl uss der Bundespolitik   11

 4.1 Finanzpolitik   11

 4.2 Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen   11

5.  Kantonale Rahmenbedingungen   12

 5.1 Kantonaler Finanzausgleich   12

6. Entlastungspaket 12/15   13

7. Praxiswechsel bei der Verbuchung der Beiträge an Investitionen Dritter   13

8. Defi zitbremse   14

9. Der Voranschlag im Überblick   15

 9.1 Aufwand   15

 9.2 Ertrag    16

 9.3 Investitionsrechnung   19

  9.3.1 Investitionsniveau   19

  9.3.2 Investitionsbudget 2013   20

 9.4 Finanzkennzahlen   22

10. Das Personal    26

 10.1 Entwicklungen im Personalwesen   26

 10.2 Personalbedarf 2013   27

 10.3 Stellenentwicklung 2005-2013   27

11. Beteiligungen   29

12. Angepasste Leistungsaufträge   30

13. Anträge    30

14. Dekret über den Steuerfl uss 2013   31

Die Kantonalen Behörden, Direktionen, Dienststellen und Gerichte

Kantonale Behörden KB   35

Finanz- und Kirchendirektion FKD   45

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion VGD   69

Bau- und Umweltschutzdirektion BUD   101

Sicherheitsdirektion SID   157

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BKSD   197

Gerichte GER    237



2

Anhang

1. Konsolidiertes Budget 2013   252

 1.1 Erfolgsrechnung über alle Organisationseinheiten   252

 1.2 Investitionsrechnung über alle Organisationseinheiten   253

2. Erfolgsrechnung nach Organisationseinheiten   254
3.  Funktionale Gliederung   255

4. Fonds    256

5. Verpfl ichtungskredite   270

 5.1 Verpfl ichtungskredite der Erfolgsrechnung   270

 5.2 Verpfl ichtungskredite und Sammelpositionen der Investitionsrechnung   279

6. Liste der Massnahmen für 2013 aus dem Entlastungsprogramm 12/15  291

7. Rechtsgrundlagen und angewandtes Regelwerk   296

 7.1 Rechtsgrundlagen   296

 7.2 Rechnungsmodell des Kantons (HRM2)   296

 7.3 Rechnungsaufbau   296

 7.4 Erfasste Organisationseinheiten   297

 7.5 Grundsätze der Budgetierung und Rechnungslegung   297

 7.6 Kontenrahmen nach HRM2   299

 7.7 Abweichungen von HRM2   302

 7.8 Abschreibungsmethoden   302

 7.9 Angaben zum ausserordentlichen Aufwand und Ertrag   303

 7.10 Kommentierungsgrundsätze   303

8. Defi nition Kennzahlen   304

9. Überblick über die laufenden Gesetzgebungsarbeiten (Gesetze und Dekrete) für das Jahr 2013   305

10. Übersicht über die in Vorbereitung und Bearbeitung befi ndlichen Landratsvorlagen für das Jahr 2013   309

11. Glossar    312



Be
ric

ht
 z

ur
 

Ja
hr

es
pl

an
un

g 
20

13

Bericht zur 
Jahresplanung 2013



4

1. Vorwort des Regierungsrates

Gemessen an den Aussichten im letztjährigen Finanzplan kann mit einem Defi zit von CHF -25 Mio. in der Erfolgsrech-
nung ein besserer Voranschlag als erwartet vorgelegt werden. Im letztjährigen Finanzplan 2012-2015 ging der Regie-
rungsrat für das Jahr 2013 noch von einem Zielsaldo in der Erfolgsrechnung von CHF -69 Mio. aus.  

Das Entlastungspaket kommt voran. Der Regierungsrat beurteilt den Umsetzungsstand als zufriedenstellend. Er hält am 
Ziel fest, einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu erreichen. 162 der 185 Massnahmen können planmässig umgesetzt 
werden. Im vorliegenden Voranschlag sind kumuliert Entlastungsmassnahmen im Umfang von CHF 75 Mio. eingesetzt. 
Die Umsetzung des Entlastungspakets ist allerdings nicht so weit wie ursprünglich geplant, weil:

 - das Entlastungsrahmengesetz am 17. Juni 2012 keine Mehrheit in der Volksabstimmung fand,
 - sich diverse Massnahmen in der Umsetzung verzögern und
 - sich wie erwartet, nun zunehmend konkreter abzeichnet, dass die Umsetzung von direktionsübergreifenden Mass-
nahmen schwierig wird. 

Generell ist der Voranschlag gekennzeichnet durch erhebliche Abweichungen von den Annahmen im letztjährigen 
Finanzplan. Die nachfolgende Differenzanalyse zeigt die wesentlichen Veränderungen zwischen dem im letztjährigen 
Finanzplan aufgezeigten Prognosesaldo 2013 und dem Voranschlag 2013. Mehrbelastungen resultieren etwa aus der 
Revision des Finanzausgleichsgesetzes (Kompensationsleistungen betr. Aufgabenverschiebung Realschulhäuser), bei 
der Gesundheitsversorgung und durch die Aufnahme von neuen Vorhaben in den Voranschlag. Die haushaltsentlas-
tenden Faktoren übersteigen jedoch die haushaltsbelastenden Faktoren  bei weitem. Mit dem geplanten Wechsel der 
Verbuchung der Beiträge an Investitionen Dritter (LRV 2012-219 Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Investitions-
beiträge)’) wird die Erfolgsrechnung um CHF 73 Mio. entlastet. Die Steuererträge liegen um CHF 30 Mio. über den 
letztjährigen Finanzplanprognosen. Darin enthalten sind die Mehrerträge infolge der Ablehnung der Bausparinitiative 
im Umfang von CHF 6 Mio. sowie die erstmalige Budgetierung von Steuern aus Vorjahren im Umfang von CHF 20 Mio. 
Zudem gehört der Kanton Basel-Landschaft 2013 wieder zur Gruppe der ressourcenschwachen Kantone und ist Bei-
tragsempfänger, was zu einer Entlastung von ca. CHF 11 Mio. führt.

Der im Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung resultierende Aufwandüberschuss unterschreitet damit das maximal zu-
lässige Defi zit von rund CHF -29 Mio. gemäss den Bestimmungen zur Defi zitbremse. Eine Eigenkapitalentnahme muss 
keine budgetiert werden. 

Abbildung 1: Differenzanalyse zwischen Budget 2013 und Finanzplan 2012-2015
Defi zit in Mio. CHF
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Die Selbstfi nanzierung verbessert sich gegenüber dem Vorjahr, ist aber mit CHF -31.3 Mio. immer noch negativ. 
Das heisst, der Kanton kann seine gesamten Investitionen nach wie vor nicht aus eigenen Mitteln fi nanzieren. Bei 
den  Nettoinvestitionen ist vorwiegend aufgrund des Transfers der Beiträge an Investitionen Dritter in die Investitions-
rechnung eine starke Zunahme auf CHF 300.5 Mio. zu verzeichnen. Zusammen mit der Selbstfi nanzierung führt dies 
zu einer Neuverschuldung von CHF 331.7 Mio. (Finanzierungssaldo).

Tabelle 1: Gestufter Erfolgsausweis

in Mio. CHF Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Abweichung vom Vorjahr

Betrieblicher Aufwand 2'828.3 2'485.7 2'466.0 -19.6 -1%

Betrieblicher Ertrag 2'662.4 2'253.6 2'373.5 119.9 5%

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -165.8 -232.1 -92.6 139.5 60%

34 Finanzaufwand 39.2 32.7 33.5 0.8 3%

44 Finanzertrag 108.5 109.1 101.4 -7.7 -7%

Ergebnis aus Finanzierung 69.3 76.4 67.8 -8.6 -11%

Operatives Ergebnis -96.5 -155.7 -24.8 131.0 84%

38 Ausserordentlicher Aufwand 4.1 0.0 0.0 0.0 0%

48 Ausserordentlicher Ertrag 81.7 127.0 0.0 -127.0 -100%

Ausserordentliches Ergebnis 77.6 127.0 0.0 -127.0 -100%

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -18.9 -28.7 -24.8 4.0 14%

Tabelle 2: Selbstfi nanzierung

in Mio. CHF Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Abweichung vom Vorjahr

Aufwand 2'871.6 2'518.4 2'499.6 -18.8 -1%

Ertrag 2'852.6 2'489.7 2'474.8 -14.8 -1%

Saldo Erfolgsrechnung -18.9 -28.7 -24.8 4.0 14%

Selbstfi nanzierung (Abschreibungen VV (CHF 63.4 Mio.) 
+ Einlagen in Fonds EK (CHF 0.1 Mio.) - Entnahmen aus 
Fonds EK (CHF 70 Mio.) - Entnahme EK (CHF 0 Mio.))

-23.9 -85.5 -31.3 54.2  63%

Investitionsausgaben 419.5 246.2 361.4 115.2 47%

Investitionseinnahmen 71.9 42.2 60.9 18.7 44%

Saldo Investitionsrechnung -347.6 -203.9 -300.5 -96.6 -47%

+ Selbstfi nanzierung -23.9 -85.5 -31.3 54.2  63%

Finanzierungssaldo -371.5 -289.4 -331.7 -42.4 -15%

Selbstfi nanzierung -23.9 -85.5 -31.3 54.2  63%

Saldo Investitionsrechnung -347.6 -203.9 -300.5 -96.6 -47%

Selbstfi nanzierungsgrad in % -6.9% -41.9% -10.4%  

Der fi nanzpolitische Handlungsbedarf ist nach wie vor gross. Obwohl der Voranschlag 2013 ein relativ geringes Defi zit 
ausweist, ist das strukturelle Defi zit nicht beseitigt. 

Zur Beurteilung müssen folgende Sondereffekte gewürdigt werden:

 - der Voranschlag enthält einen einmaligen Ertrag von CHF 60.5 Mio. für die Veräusserung des UKBB und 
 - der Praxiswechsel bei der Verbuchung der Beiträge an Investitionen Dritter (Entlastung CHF 60.6 Mio. bezogen auf 
Vorjahresbudget), führt zwar zu einer kurzfristigen, aber keiner nachhaltigen Entlastung in der Erfolgsrechnung.

Die Konsequenz dieser Effekte ist, dass einerseits 2014 der Ertrag im Vergleich zu 2013 (ceteris paribus) um CHF 60.5 
Millionen abnimmt und andererseits aufgrund der Neuverbuchung der Investitionsbeiträge in der Investitionsrechnung 
mit einem zunehmendem Abschreibungsbedarf, der die Erfolgsrechnung belastet, gerechnet werden muss. 

Das strukturelle Defi zit ist somit (noch) nicht eliminiert. Weitere Anstrengen zur Aufwandreduktion sind notwendig. 
Das Entlastungspaket 12/15 muss vollständig umgesetzt werden. Nur so kann der Haushalt nachhaltig ins Gleich-
gewicht gebracht werden.
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2. Strategische Planung und Schwerpunkte der Jahresplanung 2013

Die Legislaturperiode 2012 - 2015 ist erstmals mit umfassenden strategischen Vorgaben des Regierungsrates in Angriff 
genommen worden. Die Planungs- und Führungsinstrumente sowie das Berichtswesen sind optimiert und berücksichti-
gen die strategischen Vorgaben. Zudem werden sämtliche neuen Vorhaben im Budget, im Finanzplan und im Investiti-
onsprogramm anhand der strategischen Planungsvorgaben priorisiert und posteriorisiert.

Die Jahresplanung 2013 stellt die zweite Planungspublikation der aktuellen Legislaturperiode dar. Im Laufe der Legis-
laturperiode 2012 - 2015 geht es vor allem auch darum, das Verständnis in Bezug auf die neue strategische Planung 
und Führung des Regierungsrates in den Direktionen und den Dienststellen zu festigen. Anhand der neu ausgestalteten 
Planungs- und Führungsprozesse soll ein roter Faden gesponnen werden, welcher die Durchgängigkeit der strategi-
schen Planung und Führung der Regierung bis zur Umsetzung und zum Reporting in der Verwaltung sicherstellt. Eine 
konsequente strategische Planung und Führung setzt voraus, dass ein Übergang von der reinen Finanzsteuerung hin 
zur fi nanzbewussten Aufgabensteuerung stattfi ndet.

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Planungs- und Führungsinstrumenten

Die Zusammenhänge zwischen den Planungs- und den Führungsinstrumenten sind in der Abbildung 2 dargestellt:

1. Das Grundsatzpapier markiert die oberste Planungsebene. Darin werden die 7 strategischen Schwerpunktfelder 
der Regierungstätigkeit für 10 Jahre ausführlich beschrieben. Diese strategischen Schwerpunktfelder des Regie-
rungsrates und die daraus abgeleiteten strategischen Ziele des Regierungsrates und die Subziele der Direktionen 
bilden die inhaltliche Grundlage für die Neukonzeption der Planungs- und Führungsinstrumente des Regierungs-
rates.

2. Im Regierungsprogramm, das auf einen Zeitraum von 4 Jahren angelegt ist, werden die strategischen Ziele des 
Regierungsrates für die aktuelle Legislaturperiode sowie die Subziele der Direktionen und die Indikatoren zu den 
strategischen Schwerpunktfeldern dargestellt. Ausserdem werden strategierelevante Massnahmen aufgelistet, 
mit denen zur Erreichung der übergeordneten Ziele beigetragen werden soll.

3. Die Jahresplanung umfasst neu das Budget und das Jahresprogramm und verknüpft somit die wichtigsten geplan-
ten Massnahmen für das kommende Jahr mit den Finanzen. Dabei stehen Massnahmen mit Bezug zur Strategie 
der Regierung und mit politischer Bedeutung im Blickpunkt.

Das Konzept der strategischen Planung ermöglicht eine verstärkte Top-Down-Führung im Sinne eines Agenda-Settings 
bzw. einer Stärkung der Rolle des Regierungsrates bei der Zielfi ndung und Zielsetzung. Es basiert auf folgenden Grund-
prinzipien:

 - Der rote Faden: Über alle drei Planungsebenen (Grundsatzpapier, Regierungsprogramm und Jahresplanung) ist ein 
roter Faden erkennbar. Oder anders formuliert: Die Köpfe in den Direktionen und Dienststellen sind auf die Strategie 
des Regierungsrates ausgerichtet.

 - Setzen von Prioritäten: Die Orientierung an bestimmten strategischen Schwerpunktfeldern bedeutet ausdrücklich 
auch eine Straffung und eine fokussierte Ausrichtung der staatlichen Tätigkeiten. Politikbereiche, die ausserhalb der 

Grundsatzpapier
10 Jahre

Regierungsprogramm
4 Jahre

Jahresplanung
1 Jahr

Strategiebericht

Strategische Ziele

Finanzplan

Investitionsprogramm

Regierungsinformationssystem

Schwerpunktfelder

Ziele und Subziele

Massnahmen

Führungsinstrumente Planungsinstrumente und -horizont

Strategische 
Planung



Be
ric

ht
 z

ur
 

Ja
hr

es
pl

an
un

g 
20

13

7

strategischen Schwerpunktfelder liegen, werden aber auch in Zukunft bearbeitet. Dies trifft insbesondere auf den 
Vollzug von Bundesaufgaben, den Vollzug von gesetzlichen Grundlagen und den allgemeinen Service Public zu.

 - Konsistenz (Widerspruchsfreiheit): Die Planung ist von den 7 strategischen Schwerpunktfeldern über die strategischen 
Ziele und die Subziele bis zu den konkreten Massnahmen konsistent (widerspruchsfrei). Die Inhalte der Planungs-
instrumente (Schwerpunktfelder, Ziele, Indikatoren und Massnahmen) sind für die Direktionen bindend. 

 - Transparenz: In der Jahresplanung wird transparent dargestellt, welche Massnahmen (Vorhaben, Aufgaben und 
 Leistungen) welche strategischen Ziele unterstützen. Die Jahresplanung bildet die Basis der Zielerfüllung und somit 
den Gegenstrom zur Zielfi ndung (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3: Planungshierarchie des Kantons Basel-Landschaft

 - Vereinheitlichung: Alle drei Planungsinstrumente werden einheitlich gestaltet, damit sie auch für Dritte als zusammen-
gehörend erkannt werden können.

Mehr zur Strategie des Regierungsrates und zur Legislaturplanung ist im Grundsatzpapier 2012 - 2022 des Regierungs-
rates und im Regierungsprogramm 2012 - 2015 zu fi nden (www.baselland.ch / Regierungsrat / Strategie, Publikationen).

Schwerpunkte des Jahresprogramms 2013

Unter den zahlreichen Massnahmen des Jahresprogramms 2013 sind die folgenden Vorhaben und Projekte für die 
 Strategie und die Politik von besonderer Bedeutung:

Kantonale Behörden
 - Die Erarbeitung einer Aussenpolitik
In Zusammenarbeit mit den Direktionen leitet und koordiniert die Landeskanzlei die Erarbeitung einer aussen-
politischen Strategie des Kantons.

Finanz- und Kirchendirektion
 - Die Umsetzung des Entlastungspakets 12 / 15
Das Entlastungspaket 12 / 15 muss in den Jahren 2013 und 2014 weiter umgesetzt werden, damit die gesetzten 
Entlastungsziele zur Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichts erreicht werden können. Die Projektorganisation 
zur Umsetzung der Direktionsmassnahmen wurde um eine Organisation zur Umsetzung der direktionsübergreifenden 
Massnahmen erweitert. Ein regelmässiges Projektcontrolling und -reporting unterstützt die Umsetzung.

 - Die Weiterentwicklung des Verwaltungscontrollings
Diese Massnahme leistet einen massgeblichen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz in allen Bereichen der kantona-
len Verwaltung in Bezug auf Leistungen, Wirkungen, Kosten und Risiken. Die nächsten Schritte umfassen die Weiter-
entwicklung der unterjährigen Berichterstattung an den Regierungsrat (Management Informationssystem MIS) sowie 
eine stufengerechte Standardisierung der Controllingprozesse.
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 - Die Vereinfachung des Steuergesetzes
Die Erarbeitung einer Gesetzesvorlage zur Umsetzung des neuen § 133a der Kantonsverfassung (einfaches, leicht 
verständliches und nachvollziehbares Steuergesetz) steht hier im Mittelpunkt. Dazu kommen der Weiterausbau der 
elektronischen Dienstleistungen der Steuerverwaltung und die Einführung der Internet-Steuererklärung im 1. Semes-
ter 2013.

 - Die Evaluation des kantonalen Finanzausgleichs
Das Finanzausgleichsgesetz (§ 1, Abs. 2) sieht eine laufende Wirksamkeitsüberprüfung des innerkantonalen Finanz-
ausgleichs vor. Nach drei Jahren seit Inkrafttreten wird der neue Finanzausgleich im 2013 deshalb einer Evaluation 
unterzogen.

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
 - Die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing
Im Regierungsprogramm 2012 - 2015 hat der Regierungsrat angekündigt, im Rahmen seiner "Neuen Perspektiven 
für Baselland" ein Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung und Standortmarketing zu schaffen. Das Kompe-
tenzzentrum soll nach der Genehmigung einer entsprechenden Landratsvorlage mit einem Verpfl ichtungskredit für 
standortpolitische Massnahmen im Jahr 2013 seine operative Arbeit aufnehmen.

 - Die Formulierung einer Alterspolitik
Nach der Erarbeitung der strategischen Grundlagen (Leitbildentwicklung im Jahr 2012) wird die Zusammenstellung 
einer ganzheitlichen Alterspolitik im Jahr 2013 auf der Ebene der Massnahmenplanung gemeinsam mit dem kanto-
nalen Runden Tisch für Altersfragen weitergeführt.

 - Die Nachführung der Naturgefahrenkarte
Diese Karte ist nicht statisch, sondern muss laufend / periodisch nachgeführt werden. Auslöser dazu sind getrof fene 
Massnahmen zur Gefahrenreduktion, Erweiterungen von Baugebieten oder auch die Folgen von eingetretenen 
Ereigni ssen. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel sollen genutzt werden.

 - Die Entwicklung des Nutzungskonzeptes für Wald und Flur
Landwirte, Waldwirtschaftsbetriebe, Reiter, Hundebesitzer, Naturschützer, OL-Läufer, Mountainbiker, Wanderer, 
 Familien: Alle nutzen Wald und Flur. Es gilt, diese Nutzung zu koordinieren und die Rahmenbedingungen abzustecken. 
Die Vorarbeiten, die 2012 unter der Leitung des Amtes für Raumplanung gemacht wurden, werden konkretisiert. 
Die Rolle des Kantons soll defi niert und das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Bevölkerungsgruppen durch 
konkrete Aktivitäten gefördert werden.  

 - Die Förderung von heimischen Nahrungsmitteln
Die Landwirtschaft ist primär Lieferantin von Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft erwartet aber auch Leistungen im 
Bereich der Pfl ege der Kulturlandschaft und der Biodiversität. Diese Leistungen kann die Landwirtschaft nur erbrin-
gen, wenn der primäre Auftrag gut erfüllt werden kann. Es gilt deshalb, ihr gute Rahmenbedingungen für den Absatz 
ihrer Produkte zu verschaffen. Dies soll durch die Unterstützung von Marketingmassnahmen und die Ansiedlung von 
Verarbeitungsbetrieben geschehen.

Bau- und Umweltschutzdirektion
 - Die Koordination in Sachen Agglomerationsprogramm
Zur Erreichung einer positiven Wirkung des Agglomerationsprogrammes für die Region sind kantonsübergreifende 
Planungen und Realisierungen zwingend. Das Agglomerationsprogramm ermöglicht, solche Massnahmen prioritär 
zu behandeln und fi nanzierbar zu machen. Die Planungen der Projekte im Agglomerationsprogramm Basel werden 
prioritär vorangetrieben wie zum Beispiel Salina Raurica mit der Verlegung der Kantonsstrasse oder Laufen mit der 
neuen Birsbrücke. 

 - Die Prioritäten bei der Mobilität und Optimierung der Verknüpfung der Verkehrsmittel
Mit einem attraktiven Angebot im öffentlichen Verkehr und dem gezielten Ausbau der Infrastruktur mittels baulichen 
und technischen Massnahmen wird die Verkehrsverlagerung stark gefördert. Bei den technischen Massnahmen gilt 
es vornehmlich, durch eine konsequente Bevorzugung des ÖV an Lichtsignalanlagen oder durch eine Anordnung von 
Busspuren an staugefährdeten Stellen die Fahrplanstabilität aufrechtzuerhalten. Bei den baulichen Massnahmen sind 
Eliminierungen von Einspurabschnitten und das Schliessen von Netzlücken wirksame Elemente. Konkret sind folgende 
Projekte in Arbeit: 
- WB Haltestellen und Doppelspurinseln; 
- BLT 10: Baubeginn Doppelspur Ettingen –Flüh, 
- BLT 10: Projektierung Margarethenstich.
Bei der Optimierung der Verknüpfung stehen das Funktionieren der Transportkette im ÖV durch eine gezielte 
räumli che und zeitliche Bündelung der Zubringerverkehrsströme in den drei Talschaften auf die Hauptachse und die 
rasterartige Vernetzung der ÖV-Linien im Agglomerationsraum im Vordergrund. Nach der Genehmigung des Ver-
pfl ichtungskredites für den Bushof Laufen wird die Projektierung vorangetrieben. Das Vorprojekt ÖV-Anlagen Salina 
Raurica (Verlängerung Tramlinie 14) wird weitergeführt. 
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 - Der Aufbau des elektronischen Baubewilligungsverfahrens
Mit Nachdruck wird an der Weiterentwicklung des elektronischen Baubewilligungsverfahrens und an der Einführung 
des Dokumenten- / Plan-Scanning gearbeitet. Die Einführung einer neuen Baugesuchssoftware soll das technologisch 
veraltete und ohne vertretbares Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr ausbaubare bestehende Gesuchsbearbeitungs-
system ersetzen. Mit der Aktualisierung können die Verfahrensabläufe vereinfacht und beschleunigt werden.

Sicherheitsdirektion
 - Die Umsetzung des Projektes "Focus"
Das Amtsnotariat wurde im Juli 2012 wie in den Nachbarkantonen vollständig an die privaten Notarinnen und Notare 
übertragen. Dies ermöglicht, die übrigen zivilrechtlichen Dienstleistungen (Grundbuch-, Handelsregister-, Erbschafts-, 
Zivilstands- sowie Betreibungs- und Konkurswesen) zwecks Effi zienzsteigerung bis 2014 an zwei Standorten zu kon-
zentrieren.

 - Die Realisierung des Projektes "Familienfreundliche KMU im Baselbiet"
Im Rahmen dieses Projektes stellen sich verschiedene Unternehmen im Jahr 2013 einem Kurzcheck bezüglich Fami-
lienfreundlichkeit. Die KMU werden motiviert, Massnahmen zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit in ihren 
Betrieben umzusetzen. 

 - Die Erhöhung der Präventionsanstrengungen
Der Jugenddienst der Polizei wird in enger Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft fl ächendeckende Präventi-
onsveranstaltungen und Klassenbesuche durchführen. Die Zielgruppe der Jugendlichen soll zu Themen wie Gewalt, 
Missbrauch neuer Medien und auf die Folgen für Opfer und Täter angesprochen werden. Ziel dieser Präventions-
einsätze ist es, durch Aufklärung und Einsicht Straftaten zu verhindern. 

 - Die Verbesserung der Aufklärungsquoten
Der Kanton Basel-Landschaft ist gemessen an der Zahl der begangenen Delikte pro 1000 Einwohner (Häufi gkeitszahl 
der Straftaten) der sicherste Kanton in der Nordwestschweiz. Die Aufklärungsraten der Polizei Basel-Landschaft sind 
jedoch höchstens durchschnittlich. In den nächsten 1 bis 3 Jahren geht es deshalb darum, in den Aufklärungsquoten 
bei den kriminalpolitisch wichtigen Deliktskategorien besser als der gesamtschweizerische Durchschnitt zu werden 
und diesen Wert zu halten. Folgende Massnahmen dazu sind 2013 geplant: Neues Modell der Grundversorgung 
(„Uniformpolizei 2012“); Überprüfung Hauptabteilung Kriminalitätsbekämpfung („Kripo 2013“); Qualitätssicherung; 
jährliche kriminaltaktische Ausbildung für alle Angehörigen der Uniformpolizei 2012.

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
 - Die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Forschung, Innovation und Hochschulen.
Mit diesem Kompetenzzentrum besteht die Absicht, das bestehende Engagement des Kantons in den Bereichen 
Förderung, Koordinierung, Begleitung und Mitgestaltung von Innovations- und Forschungsprojekten zu erhöhen und 
einen behördlichen Ansprechpartner für private sowie für öffentliche Forschungseinrichtungen zu schaffen. Dabei 
 sollen die heute verfügbare Expertise sowie die in den letzten Jahren aufgebauten Netzwerke genutzt werden. Auf 
der Grundlage der "Neuen Perspektiven" und komplementär zum Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung 
und Standortmarketing sind Konzept, Struktur und organisatorische Eingliederung zu defi nieren und daraus die erfor-
derlichen Ressourcen abzuleiten.

 - Die Förderung des Forschungszentrums für Polytronics
In Muttenz wurde ein Forschungszentrum für Polytronics gemäss der Leistungsvereinbarung aufgebaut (Verpfl ich-
tungskredit). Gestützt auf eine Standortbestimmung über Aktivitäten und Erfolg des CSEM in der Region Basel wird 
dem Landrat ein Antrag über die Weiterführung der Zusammenarbeit und die erforderlichen Betriebs beiträge ab 
2014 unterbreitet.

 - Die Positionierung und Förderung der Angebote der Höheren Berufsbildung
Bisher kümmerte sich keine kantonale Dienststelle spezifi sch um den Bereich Tertiär B (Höhere Fachschulen und 
Berufsschulen und Höhere Fachprüfungen). Die Folge: Es gibt zur Zeit nur drei Höhere Fachschulen im Kanton: Die 
Kantonale Techniker/innen-Schule für Informatik (KTSI), die Höhere Fachschule für Wirtschaft (HFW) und (neu) die 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik (HFS) Agogis. Dabei ist die Bildungsrendite im Bereich Tertiär B viel höher als 
im Bereich Tertiär A (Universität, Fachhochschulen). Ab dem Jahr 2013 nimmt sich deshalb das Amt für Berufsbildung 
und Berufsberatung der Förderung der Höheren Berufsbildung an.

 - Die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für Augusta Raurica
Der Landrat beauftragte den Regierungsrat, ein Entwicklungskonzept für Augusta Raurica erarbeiten zu lassen und 
dieses dem Landrat vorzulegen. Zusammen mit den Standortgemeinden Augst und Kaiseraugst wurde Mitte 2011 
ein Schlussbericht in Form einer Landratsvorlage eingereicht, welcher die künftige Entwicklungsstrategie für Augusta 
Raurica und die Gemeinde Augst aufzeigt. Im Jahr 2013 sollen in Form einer Vorprojektierung die Machbarkeit dieser 
Entwicklungsstrategie geprüft und die Grundlagen für die weiteren Entwicklungsmassnahmen geschaffen werden.
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3. Konjunkturelle Rahmenbedingungen 

Die Weltwirtschaft präsentiert sich in fragiler Verfassung. Während die USA ihren moderaten Erholungskurs fortsetzt 
und die japanische Wirtschaft sogar deutlich Fahrt aufgenommen hat, bleibt die Eurozone das grosse Sorgenkind der 
Weltkonjunktur. Nach wie vor befi nden sich die Länder der südlichen Peripherie in einer schweren Rezession. Überra-
schend stark präsentiert sich die Schweizer Wirtschaft. Trotz Belastung durch Eurokrise und Frankenstärke kann die 
Schwäche im Exportsektor aktuell durch eine starke Binnennachfrage mehr als kompensiert werden. Die anhaltend 
rege Zuwanderung gut qualifi zierter Arbeitskräfte, das leicht rückläufi ge Preisniveau, die niedrigen Zinsen, der robuste 
Arbeitsmarkt und der stützende staatliche Konsum sind primär für die gute Entwicklung der Binnenkonjunktur verant-
wortlich. Für das Jahr 2012 rechnet BAKBASEL mit einem BIP-Wachstum von +1.6% (2011: +2.1%). Damit wird die 
Schweizer Volkswirtschaft stärker expandieren als die der meisten anderen westeuropäischen Länder. Trotz der er-
freulich robusten  Binnenkonjunktur bleibt das Aufschwungpotential für das Jahr 2013 begrenzt. Vor allem aufgrund 
der schwachen Nachfrage aus der Eurozone erwartet BAKBASEL ein weiterhin moderates Wachstum in der Höhe 
von +1.6%. Erst ab dem Jahr 2014 dürfte die zu erwartende weltwirtschaftliche Erholung allmählich für eine wieder 
zunehmende Wirtschaftsdynamik sorgen. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt rechnet BAKBASEL mit einem Anstieg der 
Erwerbstätigkeit im Jahr 2013 (+0.5%) sowie einer um saisonale Effekte bereinigten stabilen Arbeitslosenquote. Die 
Kaufkraft der Schweizer Privathaushalte wird auch weiterhin durch sehr niedrige Teuerungsraten gestützt. Für das Jahr 
2012 rechnet BAKBASEL mit einer negativen Infl ationsrate und für das Jahr 2013 mit einem sehr moderaten Anstieg 
des allgemeinen Preisniveaus. Gleichzeitig bleibt die Geldpolitik der SNB expansiv. Angesichts der hohen weltwirtschaft-
lichen Unsicherheiten und der damit verbundenen Nachfrage nach dem Schweizer Franken sind deutliche Zinserhöhun-
gen nicht vor dem Jahr 2014 zu erwarten.

Tabelle 3: Volkswirtschaftliche Eckwerte (Stand Juli 2012)

in % 2012 2013 2014 2015 2016

Bruttoinlandsprodukt CH real 1.6 1.6 2.1 2.0 2.0

Bruttoinlandsprodukt BL real 1.4 1.7 2.1 2.3 2.2

Teuerung (Konsumentenpreise CH) -0.7 0.4 1.7 2.2 2.0

Arbeitslosenquote 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9

Langfristige Zinsen (Kapitalmarkt) 0.7 1.1 2.1 2.8 3.0

Kurzfristige Zinsen (Geldmarkt) 0.1 0.1 0.4 1.8 2.8

Die Wirtschaftsaussichten des Kantons Basel-Landschaft werden im Bereich des Schweizer Durchschnitts eingestuft. 
Nur die Zentralschweiz dürfte als einzige Schweizer Region ein reales Wirtschaftswachstum von über 2 Prozent auf-
weisen, was auf Tourismus-Grossprojekte, einen ausgewogenen Branchenmix sowie günstige Standortbedingungen 
zurückzuführen ist. Im Kanton Basel-Landschaft zeigte sich in den vergangenen zehn Jahren die chemischpharmazeu-
tische Industrie als einer der wichtigsten Wachstumstreiber für die Wertschöpfung. Die Pharmaindustrie weist zwar 
eine geringere Konjunkturabhängigkeit auf, dafür aber einen hohen Exportanteil in die Eurozone und steht demzufolge 
aufgrund des starken Frankens weiterhin unter einem hohen Margendruck.
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Abbildung 4a: Prognosen BIP real (Stand Juli 2012)

4. Einfl uss der Bundespolitik 

4.1 Finanzpolitik 
Für das Jahr 2012 rechnet der Bund anstelle eines ausgeglichenen Haushalts mit einem Überschuss von rund 
CHF 1.5 Mrd. Gemäss Hochrechnungen des Eidg. Finanzdepartements per Ende Juni 2012 ist die Verbesserung auf 
hohe Minderausgaben (CHF 2.3 Mrd.) zurückzuführen, welche die Mindereinnahmen (CHF 0.8 Mrd.) deutlich über-
kompensieren können. Die überdurchschnittlich hohen Minderausgaben resultieren insbesondere bei den Passivzinsen, 
den Leistungen an die Sozialversicherungen, der Landesverteidigung und bei den Anteilen Dritter an Bundeseinnah-
men. Hingegen werden tiefere Einnahmen bei der Mehrwertsteuer, der direkten Bundessteuer und bei den Stempel-
abgaben erwartet. Dies als Resultat eines Basiseffektes infolge Überschätzung der Einnahmen im Rahmen des Budgets 
2011, eines nach unten korrigierten Wirtschaftswachstums 2012 sowie einer anhaltenden Unsicherheit an den Finanz-
märkten.

Für das Jahr 2013 weist der Voranschlag des Bundes mit Einnahmen von CHF 64.5 Mrd. und Ausgaben von CHF 64.9 Mrd. 
ein Defi zit von rund CHF 0.4 Mrd. aus (die Schuldenbremse erlaubt wegen der andauernden Unterauslastung der Wirt-
schaft ein konjunkturelles Defi zit von CHF 0.5 Mrd.). Die Verschlechterung des Saldos gegenüber dem Vorjahr 2012 
ist vor allem auf einen starken Ausgabenanstieg zurückzuführen. So werden in den Aufgabengebieten Bildung und 
Forschung, Entwicklungszusammenarbeit, Verkehr und Landesverteidigung die defi nierten Wachstumspfade verfolgt. 
Allerdings deutet der Finanzplan 2014-2016 darauf hin, dass der Bund bereits ab dem Jahr 2014 Massnahmen zur 
Dämpfung des Ausgabenwachstums ergreifen muss. Einnahmenseitig wird im Voranschlag 2013 ein unterproportiona-
les Wachstum prognostiziert, welches von der Verrechnungssteuer, der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer 
getragen wird.

4.2 Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen 
Die zentrale Steuerungsgrösse im Finanzausgleich zwischen Bund und Kanton ist der Ressourcenindex. Gegenüber dem 
Vorjahr hat sich dieser für den Kanton Basel-Landschaft von 101.4 auf 99.5 reduziert. Damit gehört der Kanton wieder 
der Gruppe der ressourcenschwachen Kantone an. Zurückzuführen ist dies auf ein unterdurchschnittliches Wachstum 
des Ressourcenpotentials. Im Kanton Basel-Landschaft basiert das Ressourcenpotential im Wesentlichen auf den mass-
gebenden Einkommen der natürlichen Personen (Anteil von rund 77%) und den massgebenden Gewinnen juristischer 
Personen (Anteil von rund 15%). Der Ressourcenindex 2013 basiert auf den Bemessungsjahren 2007 bis 2009 und 
widerspiegelt die wirtschaftliche Situation der Kantone in diesen Jahren.
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Nachfolgende Grafi k illustriert die Veränderung der Ressourcenindizes von 2012 zu 2013.

Abbildung 4b: Ressourcenindex 2012 und 2013
Ressourcenindex NFA, in Prozent

Der Kanton Basel-Landschaft bleibt trotz des tieferen Ressourcenindexes ein Geberkanton: im Budget 2013 ist 
ein Beitrag von CHF 3.0 Mio. enthalten (Härteausgleichszahlung: CHF 4.3 Mio., abzüglich Ressourcenausgleich 
CHF -1.2 Mio.). Im Vorjahresbudget war noch eine Gesamtbelastung von CHF 10.7 Mio. eingeplant.

5. Kantonale Rahmenbedingungen

5.1 Kantonaler Finanzausgleich
Das per 1. Januar 2010 in Kraft getretene Finanzausgleichsgesetz wurde per 1. Januar 2012 dahingehend revidiert, 
dass die Gebergemeinden neu maximal 17% ihrer Steuerkraft (maximaler Abschöpfungssatz) zuhanden des horizon-
talen Finanzausgleichs abliefern müssen. Dies weil das neue Gesetz bereits im ersten Jahr seiner Anwendung zu einem 
unerwartet hohen Abschöpfungssatz von 19.9% geführt hat. Im Jahr 2012 kam diese zusätzliche Regelung jedoch 
nicht zur Anwendung, da der Abschöpfungssatz mit 15.3% unterhalb dem Maximalsatz von 17% lag. 
Infolge der Übernahme der ehemaligen Realschulhäuser durch den Kanton per 1. August 2011 leisten die Gemeinden 
seit dem Jahr 2011 eine Kompensation dieser Aufgabenverschiebung an den Kanton (§ 15a des Finanzausgleichs-
gesetzes). Im Jahr 2012 betrug diese Kompensationsleistung CHF 13.41 Mio.. Da zum Zeitpunkt des Landratsbeschlus-
ses Uneinigkeit zwischen den Gemeinden und dem Regierungsrat betreffend der Höhe und des Anspruchs dieser 
Kompensationsleistung bestand, hat der Landrat den Regierungsrat beauftragt, diese Kompensationsleistung mit 
den Gemeinden zu verhandeln und eine allfällige Reduktion rückwirkend festzusetzen. Diese Verhandlungen konnten 
im Mai 2012 abgeschlossen werden. Der Regierungsrat hat den Entwurf einer Gesetzesänderung am 19. Juni 2012 in 
die Vernehmlassung geschickt. Vorgesehen ist, dass der Landrat im Frühjahr 2013 darüber entscheidet und die neue 
Regelung auf den 1. Januar 2013 in Kraft tritt. Die vorgeschlagene Lösung sieht vor, die Kompensationsleistungen um 
CHF 4.41 Mio. zu reduzieren. Zudem gibt es eine bereits beschlossene Reduktion der Kompensationsleistung in der 
Höhe von CHF 1.45 Mio. infolge der Aufgabenübernahme im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts durch 
die Gemeinden (Revision vom 8. März 2012 des EG ZGB). Die Kompensationsleistung ab dem Jahr 2013 beläuft sich 
daher voraussichtlich auf CHF 7.55 Mio..

Infolge der vorgesehenen Rückwirkung der Reduktion der Kompensationsleistungen für die ehemaligen Realschul-
bauten auf den 1. August 2011 kommt es im Jahr 2013 voraussichtlich zu einer Rückzahlung an die Gemeinden in der 
Höhe von CHF 6.3 Mio.. Diese Rückzahlung wird mit der Kompensationsleistung verrechnet, womit sich im Jahr 2013 
die Netto-Kompensationsleistung voraussichtlich auf CHF 1.25 Mio. reduziert (CHF 7.55 Mio. abzüglich CHF 6.3 Mio.). 
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6. Entlastungspaket 12/15 

Im laufenden Jahr wird der Finanzhaushalt mit dem Entlastungspaket 12/15 um CHF 62 Mio. entlastet. Der budgetierte 
Wert von CHF 75 Mio. wird um CHF 13 Mio. unterschritten, weil sich die Umsetzung einiger Entlastungsmassnahmen 
zeitlich verzögert hat. 

Im Budget 2013 ist eine Entlastungswirkung von CHF 13 Mio. eingestellt, was zu einer kumulierten Entlastung von 
CHF 75 Mio. führt. 

Ursprünglich war geplant, den Finanzhaushalt bis 2013 um CHF 118 Mio. zu entlasten. Diese Zielvorgabe wird zurzeit  
um CHF 43 Mio. unterschritten: 

Tabelle 4: Umsetzung Entlastungspaket
Wirkung in Mio. CHF

2012 2012-2013

Entlastungsziel per 2014 (Soll) 75 118

Stand Ende August 2012 (Ist) 62 75

Differenz -13 -43

Die relativ grosse Differenz von CHF 43 Mio. zwischen Plan 2013 (SOLL) und effektiver Umsetzung (IST) ist einerseits 
auf die Ablehnung des Entlastungsrahmengesetzes am 17. Juni 2012 zurückzuführen. Die fehlende Entlastungswirkung 
von CHF 26.2 Mio. kann frühestens ab 2014 und dann allenfalls auch nur teilweise kompensiert werden. Die übrigen 
CHF 17 Mio. resultieren aus zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung von Entlastungsmassnahmen. Dieser Betrag 
kann ebenfalls frühestens ab 2014 realisiert werden.

Der Regierungsrat hält an der Zielvorgabe fest, den Finanzhaushalt um insgesamt CHF 180 Mio. zu entlasten und ab 
2015 in die schwarzen Zahlen zu führen. 

Die im Budget 2013 eingestellten Entlastungsmassnahmen sind detailliert im Anhang Kapitel 6 'Liste der Massnahmen 
für 2013 aus dem Entlastungspaket 12/15' aufgezeigt.

7. Praxiswechsel bei der Verbuchung der Beiträge an Investitionen Dritter

Das vorliegende Budget ist stark geprägt durch den Wechsel der Verbuchungspraxis betreffend der Beiträge an Inves-
titionen Dritter, welcher dem Landrat mit einer separaten Vorlage (LRV 2012/219, Teilrevision des Finanzhaushaltsge-
setzes (Investitionsbeiträge)) zum Entscheid unterbreitet wurde. Ab 2013 sollen die Beiträge an Investitionen Dritter 
gemäss HRM2 verbucht, das heisst nicht mehr der Erfolgsrechnung des jeweiligen Berichtsjahres, sondern der Investi-
tionsrechnung belastet werden. Die Beiträge sollen in der Bilanz aktiviert und über die Erfolgsrechnung über mehrere 
Jahre abgeschrieben werden. Bezogen auf das Vorjahresbudget führt der Praxiswechsel zu einer Entlastung der Erfolgs-
rechnung von CHF 60.6 Mio. 

Die beantragte FHG-Änderung erfolgt vor folgendem Hintergrund: Die Beiträge an Investitionen Dritter wurden bis 
31.12.2005 in der Investitionsrechnung verbucht, aktiviert und die Vorjahresbestände um jeweils 10% abgeschrieben. 
Bei diesen Investitionsbeiträgen handelt es sich um Beiträge an die Alters- und Pfl egeheime, an kantonale Sportanlagen 
und an den öffentlichen Verkehr, sowie um Beiträge an Investitionen bei Beteiligungen (zurzeit Beiträge an ARA Rhein 
und ProRheno) also Beiträge an Infrastrukturobjekte, die sich nicht im Eigentum des Kantons befi nden. Da lediglich 
eine bedingte Rückzahlungspfl icht existiert, handelt es sich de facto um à-fonds-perdu-Beiträge. 

Die Finanzkontrolle hatte diese Verbuchungspraxis bemängelt und empfohlen, auf eine Aktivierung aufgrund der be-
dingten Rückzahlungspfl icht zu verzichten. Die Verbuchung der ausgerichteten Investitionsbeiträge erfolgte ab 2006 in 
der Erfolgsrechnung auf der Basis des dann zumal geltenden § 12 der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz. Mit der 
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes wurde die langjährige Praxis bei der Verbuchung der Beiträge an Investitionen 
Dritter auf Gesetzesstufe festgehalten. § 15 Abs. 4 FHG1 sieht vor, dass Beiträge an Investitionen Dritter nicht aktiviert 
werden. Die Teilrevision des FHG's und des Dekrets zum FHG wurde im Landrat einstimmig beschlossen.

1  Finanzhaushaltsgesetz, SGS 310
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Das Rechnungsmodell des Kantons Basel-Landschaft basiert seit 01.01.2010 auf HRM22. Die Fachempfehlung zum 
HRM2 sieht die Aktivierung der Investitionsbeiträge vor. Dabei müssen die Investitionsbeiträge in der Anlagebuch-
haltung als Anlagegut aktiviert werden und über die Nutzungsdauer des subventionierten Objektes abgeschrieben 
werden. Mit der geplanten Gesetzesänderung wird die Fachempfehlung zum HRM2 umgesetzt.

Mit einer Änderung der Rechnungslegung ist es grundsätzlich nicht möglich, das strukturelle Defi zit in der Erfolgs-
rechnung zu reduzieren. Die Verschiebung der Beiträge an Investitionen Dritter führt zwar zu einer kurzfristigen, aber 
zu keiner nachhaltigen Entlastung der Erfolgsrechnung. Es handelt sich lediglich um eine Lastenverschiebung in die 
Investitionsrechnung. Bei einer Aktivierung der Investitionsbeiträge wird die Erfolgsrechnung über die Nutzungsdauer 
des Gutes mit Abschreibungen belastet anstelle der einmaligen Belastung der Erfolgsrechnung bei der Gewährung des 
Investitionsbeitrags.

8. Defi zitbremse

Der Voranschlag 2013 entspricht den Bestimmungen zur Defi zitbremse, welche am 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt worden 
sind. Der Aufwandüberschuss von CHF 25 Mio. in der Erfolgsrechnung beträgt weniger als 3% der budgetierten Erträ-
ge aus der Einkommenssteuer abzüglich Quellensteuern (= ca. CHF 29 Mio.). Mit CHF 298 Mio. verbleibt das Eigen-
kapital deutlich über der 100-Millionen-Grenze. 

Abbildung 5: Eigenkapital innerhalb Defi zitbremse
in Mio. CHF

2  Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden
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9. Der Voranschlag im Überblick 

9.1 Aufwand 
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandkategorien im Vergleich mit dem Budget 2012 und der Rechnung 2011 ist aus 
der folgenden Tabelle 5 ersichtlich. Insgesamt nimmt der Aufwand um CHF 18.8 Mio. oder um 1% ab.

Tabelle 5: Laufender Aufwand nach Kontogruppen

in Mio. CHF Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Abweichung vom Vorjahr

30 Personalaufwand 1'047.7 638.7 641.9 3.2 0%

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 407.2 260.6 254.9 -5.7 -2%

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 73.2 69.1 63.4 -5.7 -8%

34 Finanzaufwand 39.2 32.7 33.5 0.8 3%

35 Übertrag Fonds / StaatsRG 24.3 22.1 23.3 1.2 5%

36 Transferaufwand 1'168.0 1'407.2 1'391.3 -16.0 -1%

37 Durchlaufende Beiträge 92.1 87.6 91.1 3.5 4%

38 Ausserordentlicher Aufwand 4.1

39 Interne Fakturen 15.7 0.3 0.2 -0.1 -37%

Gesamttotal Aufwand 2'871.6 2'518.4 2'499.6 -18.8 -1%

Personalaufwand
Über die gesamte Verwaltung reduziert sich der Stellenbestand um 2.8 Vollstellen (vgl. Kapitel 10). Gleichwohl nimmt 
der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget moderat um CHF 3 Mio. zu. Hiervon entfallen CHF 1.8 Mio. auf 
eine Erhöhung des Aufwandes für die Aus- und Weiterbildung, wobei ein Grossteil mit der Bildungsharmonierung in 
Zusammenhang steht. Des Weiteren ist die Tranche des Sozialplans für das Entlastungspaket 12/15 im Budget des Per-
sonalamtes um 0.5 Mio. höher eingestellt als im Vorjahr. Im Voranschlag 2013 ist kein Teuerungsausgleich enthalten.

Sach- und übriger Betriebsaufwand
In der Abnahme des Sach- und übrigen Betriebsaufwandes um CHF 5.7 Mio. refl ektiert sich deutlich der Druck aus dem 
Entlastungspaket zu einer sehr restriktiven Budgetierung. In praktisch allen 3-stelligen Kontengruppen (vgl. Anhang, 
Kapitel 2.1) ist eine Abnahme des Sachaufwandes zu verzeichnen. Trotz dieser Reduktion sind im Sachaufwand auch 
neue, strategisch wichtige oder dringend notwendige Vorhaben enthalten wie etwa:

 - Umsetzung IT-Strategie an Schulen 3  CHF 1.5 Mio.
 - Umsetzung Schuladministrationslösung (SAL) 3 CHF 1.6 Mio.
 - ERP Etappe 3 3     CHF 1.3 Mio.
 - Erneuerung Offi ce Lizenzen (Ersatz Windows) 4 CHF 2.3 Mio.

Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens nehmen um insgesamt CHF 5.7 Mio. ab. Neben der Investitionstätig-
keit der letzten Jahre wird diese Entwicklung vor allem durch folgenden Sachverhalt erklärt: Die Übernahmewerte der 
Sekundarschulbauten wurden in der Anlagenbuchhaltung anders als geplant auf die Anlagenklassen aufgeteilt. Der 
grösste Teil des Übernahmewertes wurde neu auf die Anlageklasse Grundstücke gebucht, welche nicht abgeschrieben 
werden. Dadurch fallen die Abschreibungen im Hochbauamt um CHF 8.3 Mio. tiefer aus als im Vorjahr.

Finanzaufwand
Die Zunahme des Finanzaufwands um CHF 0.8 Mio. ergibt sich vorwiegend aus der Abnahme des Zinsaufwandes um 
CHF 0.6 Mio. sowie einer Zunahme der Refi nanzierungskosten von CHF 1.1 Mio. für eine im 2013 fällige langfristige 
Verbindlichkeit.

3  Werden dem Landrat in separaten Vorlagen vorgelegt.
4 Die kantonale Verwaltung arbeitet mit 10 jährigen Windows- und Offi ce-Produkten. Da der Support seitens des Herstellers 
 im Jahr 2014 defi nitiv ausläuft, müssen diese spätestens im Jahr 2013 abgelöst werden.
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Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Fonds
Die Einlagen in Spezialfi nanzierungen und Fonds nehmen gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.2 Mio. zu. Die Position 
umfasst im Wesentlichen die Einlage in den Fonds zur Finanzierung der H2 (aus der Aufhebung des Verkehrssteuer-
rabatts), die sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 0.9 Mio. auf CHF 20.6 Mio. erhöht. Wie im Vorjahresbudget ist 
wiederum eine Einlage in den Wirtschaftsförderungsfonds von CHF 1 Mio. budgetiert.  

Transferaufwand
Der Transferaufwand nimmt um CHF 16 Mio. ab. Die Entwicklung des Transferaufwands ist stark geprägt durch die 
Verschiebung der Beiträge an Investitionen Dritter in die Investitionsrechnung. Es sind folgende grössere Abweichungen 
gegenüber dem Vorjahresbudget auszuweisen:

 +15.8 Mio. CHF  Übernahme Verlustscheine obligatorische Krankenversicherung
 +9.3 Mio. CHF  Ergänzungsleistungen AHV/IV
 +4.0 Mio. CHF Beitrag an Universität (Leistungsauftrag 2010-2013)
 +3.9 Mio. CHF Sonderschulung
 +3.2 Mio. CHF Betriebskostenbeiträge an ÖV
 +3.0 Mio. CHF Jugendhilfe
 +2.8 Mio. CHF Prämienverbilligung
 +2.0 Mio. CHF Verwaltungsaufwand SVA für Prämienverbilligung (neu als Transferaufwand kontiert)
 +2.0 Mio. CHF Beitrag an FHNW (Leistungsauftrag 2012-2014)

 -60.3 Mio. CHF Beiträge an Investitionen Dritter (Beiträge an APH CHF -40 Mio., Beiträge an ÖV CHF -20.3 Mio.)
 -6.4 Mio. CHF  Ressourcenausgleich (NFA)
 -2.1 Mio. CHF Gesundheitsversorgung 

9.2 Ertrag
Auf der Ertragsseite der Erfolgsrechnung weist das Budget 2013 eine Abnahme von CHF 14.8 Mio. oder 1% auf. Im 
Budget 2012 war eine Eigenkapitalentnahme von CHF 127 Mio. aus der Konjunkturausgleichsreserve geplant, welche 
im Jahr 2013 nicht mehr eingestellt werden muss. Bereinigt um diesen Effekt ist eine Ertragszunahme von CHF 112 
Mio. zu verzeichnen. Darin enthalten ist der einmalige Ertrag von CHF 60.5 Mio. für die Veräusserung der UKBB-Bauten 
an das UKBB.

Tabelle 6: Laufender Ertrag nach Kontogruppen

in Mio. CHF Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Abweichung vom Vorjahr

40 Fiskalertrag 1'514.3 1'504.2 1'577.4 73.2 5%

41 Regalien und Konzessionen 65.5 30.6 30.6 0.1 0%

42 Entgelte 456.3 153.0 154.0 0.9 1%

43 Verschiedene Erträge 44.2 1.7 1.6 -0.2 -10%

44 Finanzertrag 108.5 109.1 101.4 -7.7 -7%

45 Übertrag Fonds / StaatsRG 18.4 19.9 72.2 52.3 263%

46 Transferertrag 455.9 456.3 446.4 -9.9 -2%

47 Durchlaufende Beiträge 92.1 87.6 91.1 3.5 4%

48 Ausserordentlicher Ertrag 81.7 127.0 -127.0 -100%

49 Interne Fakturen 15.7 0.3 0.2 -0.1 -37%

Gesamttotal Ertrag 2'852.6 2'489.7 2'474.8 -14.8 -1%

Fiskalertrag
Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten geht aus der folgenden Tabelle 8 hervor. Insgesamt nimmt das Steuer-
aufkommen gegenüber dem Vorjahresbudget um gut CHF 73 Mio. bzw. knapp 5% zu. 
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Tabelle 7: Steuererträge gegliedert nach Arten

Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Abweichung vom Vorjahr

Einkommenssteuern nat. Pers. (periodengerecht) 950.0 964.0 1000.0 36.0 3.7%

Steuern auf Kapitalabfi ndung 2./3. Säule 15.8 17.0 15.0 -2.0 -11.8%

Steuerausscheidung/pauschale Steueranrech. -2.2 -2.5 -2.5 0.0 0.0%

Vermögenssteuern nat. Pers. (periodengerecht) 114.5 118.0 130.0 12.0 10.2%

Quellensteuern natürliche Personen 43.6 44.5 43.5 -1.0 -2.3%

Nach- und Strafsteuern 8.5 5.5 7.0 1.5 27.3%

Gewinnsteuern jur. Pers. (periodengerecht) 144.0 155.0 159.0 4.0 2.6%

Kapitalsteuern jur. Pers. (periodengerecht) 6.7 6.2 6.7 0.5 8.1%

Kirchensteuer jur. Personen 8.9 8.1 8.3 0.2 2.8%

Vermögensgewinnsteuern 26.0 26.0 27.0 1.0 3.9%

Vermögensverkehrssteuern 27.3 31.0 32.0 1.0 3.2%

Erbschafts- und Schenkungssteuern 25.6 28.0 28.0 0.0 0.0%

Verkehrsabgaben 103.1 103.4 103.4 0.0 0.0%

Gesamttotal Steuern periodengerecht 1'471.7 1'504.2 1'557.4 53.2 3.5%

Einkommensteuern aus Vorjahren 23.0     

Vermögenssteuern aus Vorjahren -7.0     

Gewinnsteuern aus Vorjahren 28.0     

Kapitalsteuern aus Vorjahren -1.4     

Erfahrungswert Steuern aus Vorjahren   20.0 20.0  

Gesamttotal Steuern 1'514.3 1'504.2 1'577.4 73.2 4.9%

Die Einschätzung der regionalen konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Einkommenssteuer-
ertrag basiert auf dem durch die BAK Basel Economics entwickelten Finanzhaushaltsmodell für den Kanton Basel-Land-
schaft mit Stand anfangs Juli 2012. Im Vergleich zur Prognose für den Jahresabschluss 2011 werden höhere Wachs-
tumsraten für die Jahre 2011 und 2012 erwartet; die positive Gesamtwirkung beträgt rund 1.6 Prozentpunkte. Nach 
Ablehnung der Bausparinitiativen in den beiden eidgenössischen Volksabstimmungen vom 11. März und 17. Juni 2012 
wird der Bausparabzug per 2013 aufgehoben. Der Kanton rechnet deshalb ab 2013 mit einem jährlichen Mehrertrag 
von CHF 6 Mio.. Zusammen mit dem erwarteten Wachstum von 1.5 % aus konjunkturellen Gründen ergibt sich bei der 
Einkommenssteuer der Budgetwert 2013 von CHF 1 Mrd..

Der Ertrag aus der Vermögenssteuer lässt wegen der Frankenstärke und Börsenschwäche für 2011 unverändert einen 
Ertragsrückgang von rund fünf Prozent als wahrscheinlich erscheinen. Für 2012 beträgt das erwartete Wachstum 
2.2 Prozent und für 2013 wurde der von der BAK prognostizierte Ertragsanstieg von gut sieben Prozent ins Budget 
übernommen. Sollte der aktuelle Börsenboom bis Ende Jahr anhalten, ist eine Vorverlagerung des Ertragswachstums 
bereits per 2012 nicht ausgeschlossen.

Der budgetierte Mehrertrag bei der Nach- und Strafsteuer ist eine Folge der Zunahme von strafl osen Selbstanzeigen.

Bei der Gewinnsteuer wird für 2011 mit einem Gewinnrückgang um zehn Prozent gerechnet. Das laufende Jahr dürfte 
nach aktueller Einschätzung und unter Berücksichtigung diverser guter Semesterabschlüsse von börsenkotierten Unter-
nehmen einen Ertragszuwachs von gegen fünf Prozent bringen und auch für 2013 ist ein Ertragswachstum von etwas 
über fünf Prozent gegenüber der aktuellen Erwartung für 2012 budgetiert.

Die Anrechnung der Gewinn- an die Kapitalsteuer seit dem Steuerjahr 2010 führt zu einer schwierigeren Budgetierung. 
Für 2013 wird der Rechnungsbetrag von 2011 übernommen.

In den vergangenen Jahren waren regelmässig Abwicklungsgewinne bei den vier periodischen Steuerarten (Einkom-
mens- und Vermögenssteuer natürliche Personen, Gewinn- und Kapitalsteuer juristische Personen) zu verzeichnen. 
Auch für das laufende Jahr zeichnet sich eine gleichartige Entwicklung ab. Aufgrund dieser wiederkehrenden Erfahrung 
wird im Budget 2013 ein Pauschalbetrag von CHF 20 Mio. für künftige Abwicklungsgewinne eingesetzt. In der Jahres-
rechnung erfolgt hingegen stets eine sachgerechte Zuordnung auf die entsprechende Steuerart.
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Regalien und Konzessionen
Die Erträge aus Regalien und Konzessionen bleiben gegenüber dem Vorjahr insgesamt konstant. Die Budgetierung der 
Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) orientiert sich an derjenigen des Bundes. Der Bund hat im 
Voranschlag 2013 seinen Anteil auf der Basis des geschätzten langfristigen Gewinnpotentials der SNB von CHF 1 Mrd. 
eingestellt. Entsprechend wurde diese Position  wie im Vorjahr mit CHF 23.2 Mio. ins Budget aufgenommen.

Entgelte
Die Erträge aus Entgelten steigen moderat um insgesamt CHF 0.9 Mio. an. Die wesentlichen Änderungen sind dabei 
eine Zunahme der Gebührenerträge aus Amtshandlungen von CHF 0.9 Mio. sowie ein Mehrertrag beim Eingang abge-
schriebener Forderungen bei der Steuerverwaltung von CHF 0.9 Mio. Dieser Mehrertrag kann dank zwei zusätzlichen 
Stellen für die Verlustscheinbewirtschaftung realisiert werden. Die Verkehrsbussen sind im Budget unverändert auf dem 
Vorjahresplafond von CHF 22.3 eingestellt.

Verschiedene Erträge
Bei den verschiedenen Erträgen handelt es sich um eine Kontoklasse gemäss HRM2, welche ausgewählte Entgeltkonti 
der Spitalbetriebe beinhaltet. Mit der Verselbständigung der Spitalbetriebe sind die verschiedenen Erträge unbedeutend 
geworden. Im vorliegenden Budget ist eine Abnahme von CHF 0.2 Mio. auf insgesamt CHF 1.6 Mio. zu verzeichnen.

Finanzertrag
Die Verminderung des Finanzertrags um CHF 7.7 Mio. ist einerseits bedingt durch eine Abnahme des Zinsertrags um 
CHF 3.0 Mio. infolge geringerer Zinsen auf Kontokorrentguthaben sowie aufgrund Ablaufs fälliger Anlagen in Vermö-
gensverwaltungsmandaten. Andererseits nimmt auch der Liegenschaftsertrag auf dem Verwaltungsvermögen um 
CHF 5.1 Mio. ab,  wobei vorwiegend die Mindererträge infolge Wegfall der Vermietung des UKBB's sowie der Pacht-
zinsen der Schlossanlagen Wildenstein und Bottmingen sowie der Gutsbetriebe Wildenstein und Arxhof zu Buche 
schlagen.

Entnahmen aus Fonds und Spezialfi nanzierungen
Die Erträge aus Fonds und Spezialfi nanzierungen nehmen um CHF 52 Mio. zu. Diese Entwicklung ist vorwiegend auf 
die folgenden zwei Faktoren zurückzuführen:

Der Neubau des UKBB wurde hauptsächlich durch den Fonds für regionale Infrastrukturvorhaben fi nanziert und jährlich 
abgeschrieben. Der durch die geplante Veräusserung des UKBB 5 übersteigende Teil des Buchwertes wird wieder in den 
Fonds für regionale Infrastrukturvorhaben zurückgespiesen und gleichzeitig zu Gunsten der Staatsrechnung entnom-
men. Dies führt somit zu einem einmaligen Ertrag im Budget von CHF 60.5 Mio. 

Die Abschreibungen für die Sekundarschulbauten und -anlagen werden mit einer Entnahme aus dem Schulhausfonds 
9020 fi nanziert. Die Übernahmewerte der Sekundarschulbauten wurden in der Anlagebuchhaltung anders als geplant 
auf die Anlagenklassen aufgeteilt. Der grösste Teil des Übernahmewertes wurde neu auf die Anlageklasse Grundstü-
cke gebucht, welche nicht abgeschrieben werden. Entsprechend der verminderten Abschreibungen fällt daher die 
Fondsentnahme um CHF 9.6 Mio. tiefer aus als im Vorjahr.

Transferertrag
Der Transferertrag nimmt um CHF 10 Mio. ab. Es sind folgende grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahres-
budget auszuweisen:

 +3.2 Mio.CHF Anteil an Verrechnungssteuer
 +3.0 Mio.CHF Anteil an Direkter Bundessteuer
 +1.6 Mio.CHF Bundesbeitrag an Berufsbildung
 +1.5 Mio.CHF Gemeindebeiträge an Ergänzungsleistungen AHV/IV
 +1.2 Mio.CHF Ressourcenausgleich (NFA)

 -11.2 Mio.CHF Kompensation Aufgabenverschiebung im Rahmen des Finanzausgleichs Kanton-Gemeinden 
  (vgl. Kapitel 5.1)
 -3.6 Mio.CHF Beiträge aus Schulabkommen

5  Die Vorlage betreffend Revision des Staatsvertrages zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über das Universitäts-
 Kinderspital beider Basel (Kinderspitalvertrag) befi ndet sich im Vernehmlassungsverfahren.
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Ausserordentlicher Ertrag
Im Vorjahresbudget war die Entnahme von CHF 127 Mio. aus der Konjunkturausgleichsreserve budgetiert. Für das 
Budget 2013 entfällt diese Entnahme, da mit der Entnahme im Rahmen des Abschlusses 2012 voraussichtlich die Kon-
junkturausgleichsreserve ausgeschöpft sein wird. Die Konjunkturausgleichsreserve wurde mit der Staatsrechnung 2009 
im Sinne von freiem Eigenkapital mittels Reduzierung der Vorfi nanzierung für den Neubau Kantonsspital Bruderholz 
gebildet.

9.3 Investitionsrechnung 
9.3.1 Investitionsniveau
Bei den Bruttoinvestitionen ist eine Zunahme um CHF 115 Mio. (von CHF 246 Mio. auf CHF 361 Mio.) budgetiert, 
 welche primär auf vier Projekte zurückgeführt werden kann:

 - Änderung Verbuchungspraxis der Beiträge der Investitionen an Dritte, CHF 73 Mio.
Am 21. August 2012 hat der Regierungsrat die Vorlage betreffend Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Investi-
tionsbeiträge) an den Landrat überwiesen (LRV 2012-219). Durch die beantragte Änderung der Buchungspraxis 
werden die Beiträge an Investitionen Dritter neu der Investitionsrechnung statt der Erfolgsrechnung belastet. Beiträ-
ge an langfristig nutzbare Anlagen wie Alters- und Pfl egeheime, Tramtrassees, Kläranlagen sowie ein Beitrag an ein 
überbetriebliches Berufsbildungszentrum Holzbau in der Höhe von insgesamt CHF 73 Mio. belasten somit neu die 
Investitionsrechnung. Demgegenüber kann die Erfolgsrechnung im gleichen Umfang entlastet werden, da Abschrei-
bungskosten erst ab dem Jahr 2014 anfallen (vgl. Kapitel 7)

 - Neubau Schällemätteli, Universität Basel, CHF 33 Mio.
Auf dem Areal Schällemätteli soll ein Campus der Universität Basel mit Schwerpunkt "Life Sciences" entstehen, wel-
cher dazu beiträgt, die Region Basel im Forschungs- und Lehrbereich nachhaltig zu stärken. Der geplante Neubau, ein 
zeitgemässer Ersatz für das bestehende Biozentrum, ist der erste Baustein zur zukünftigen Entwicklung des Campus 
Schällemätteli. Es handelt sich zudem um das erste bikantonale Neubauprojekt der Universität Basel. Der Kostenan-
stieg um CHF +33 Mio. (von CHF 5 Mio. auf CHF 38 Mio.) ist auf den Baubeginn im Jahr 2013 zurückzuführen. 

 - Sek I Binningen, Umbau und Sanierung Spiegelfeld, CHF 11 Mio.
Die Sanierung der Sekundarschule Spiegelfeld in Binningen umfasst die Instandsetzung vom Schulhaus Nord und die 
Teilsanierung des Aulagebäudes. Baubeginn ist im Herbst 2012 und die Fertigstellung im Sommer 2013. Der zugehö-
rige Verpfl ichtungskredit wurde in der LRV 2011-282 beantragt und per Landratsbeschluss vom 12. Januar 2012 (als 
gebundene Ausgabe) bewilligt.

 - Beteiligung UKBB, CHF 11 Mio.
Der geplante Übertrag des UKBB-Gebäudes in das Eigentum des UKBB erfolgt nach den Vorgaben der Rechnungs-
legung HRM2 und hat Buchungen in der Investitionsrechnung zur Folge. Der bereits aktivierte Restwert im Anlage-
vermögen des Verwaltungsvermögens wird per 1. Januar 2013 innerhalb der Bilanz als Aktiventausch auf Beteiligun-
gen im Verwaltungsvermögen umgebucht. Die Differenz zwischen der geäufneten Beteiligungssumme zur effektiv 
beschlossenen Beteiligungssumme muss über die Investitionsrechnung (Investitionsausgaben) abgewickelt werden. 

Tabelle 8: Investitionen im weiteren Sinne

in Mio. CHF Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Abweichung vom Vorjahr

Nettoinvestitionen 347.6 203.9 300.5 96.6 47%

+ Investitionseinnahmen 71.9 42.2 60.9 18.7 44%

= Bruttoinvestitionen (Investitionsausgaben) 6 419.5 246.2 361.4 115.2 47%

+ Beiträge an Investitionen Dritter (ER) 58.9 60.6 0.0 -60.6 -100%

= Investitionen im weiteren Sinne 7 478.3 306.8 361.4 54.6 18%

Da auch die Investitionseinnahmen ein Wachstum verzeichnen (CHF 19 Mio.; insb. für Uni-Neubau Schällemätteli, 
Trasseesanierung Linie 10 und die H2 Pratteln-Liestal), liegen die Nettoinvestitionen noch mit CHF 97 Mio. über dem 
Vorjahresniveau. Das Niveau der Investitionen aus dem Jahr 2011 wird trotz Verschiebung der Beiträge an Investitionen 
Dritter nicht mehr erreicht. Die Abwicklung des Kaufs der Sekundarschulbauten ist in der Investitionsrechnung abge-
schlossen. Nun folgen Sanierungen, Um- und Ausbauten.

6  Bruttoinvestitionen enthalten ab dem Jahr 2013 die Beiträge an Investitionen Dritter von CHF 73 Mio.
7 Mit dem Transfer der Beiträge an Investitionen Dritter in die Investitionsrechnung entsprechen die Bruttoinvestitionen ab 2013 
 den Investionenen im weiteren Sinne.
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Die für Wirtschaft und Gewerbe massgebenden Investitionen im weiteren Sinne (Bruttoinvestitionen + Beiträge an 
Investitionen Dritter aus der Erfolgsrechnung) liegen im Budgetjahr um CHF 55 Mio. höher. Primär sind die bereits 
erwähnten Mehrausgaben für Bildungsbauten für diesen Anstieg verantwortlich.

Abbildung 6: Entwicklung von Brutto-, Nettoinvestitionen und Beiträge an Investitionen Dritter
Brutto-, Nettoinvestitionen und Beiträge an Investitionen Dritter, in Mio. CHF

9.3.2 Investitionsbudget 2013
Mit CHF 140 Mio. fallen knapp 39% der Brutto-Investitionsausgaben der Jahrestranche 2013 im Strassenbau an. Nach 
wie vor fi nanziell bedeutsamstes Projekt stellt die H2 Pratteln-Liestal mit einem Jahresbudget von brutto CHF 81 Mio. 
dar. Dieses Projekt ist fondsfi nanziert. Die budgetierten CHF 29 Mio. für Werterhalt und Wertwiederherstellung 
(Instand setzung/Korrektion) der Kantonsstrassen folgen einer langjährigen Planung zur Betriebsaufrechterhaltung des 
Kantonsstrassennetzes. Für die Instandhaltung der kantonalen Hochleistungsstrassen sind weiterhin CHF 5 Mio. und 
für die fl ankierenden Massnahmen zur Umfahrung Sissach CHF 3 Mio. eingeplant. Die Weiterführung des Projektes 
Sanierung/Ortsdurchfahrt Zwingen ist mit CHF 2 Mio. veranschlagt. Schliesslich ist der Lärmschutz an Kantonsstrassen 
und an kantonalen Hochleistungsstrassen mit insgesamt CHF 6 Mio., der Ausbau der Radrouten sowie das Bauprojekt 
H2 Umfahrung Liestal mit jeweils CHF 2 Mio. zu erwähnen.

Für Hochbauten werden im Budget 2013 rund CHF 153 Mio. oder 42% an Brutto-Investitionsausgaben aufgewendet. 
Das Wachstum ist auf die stark gestiegenen Aufwendungen im Bereich Bildung sowie auf die neu in der Investitions-
rechnung abgebildeten Beiträge an Investitionen für Alters- und Pfl egeheime zurückzuführen. Mit CHF 44 Mio. fallen 
die Beiträge an Alters- und Pfl egeheime am stärksten ins Gewicht. Es folgen der Anteil des Kantons Basel-Landschaft 
am Neubau Schällemätteli der Universität Basel mit CHF 38 Mio., Ausgaben für den Bau des Strafjustizzentrums in 
Muttenz mit CHF 24 Mio. und der Umbau und die Sanierung der Sekundarschulanlage in Binningen mit CHF 11 Mio., 
welche eine längere Serie von entsprechenden Massnahmen an den von den Gemeinden erworbenen Sekundarschul-
bauten eröffnet. Eine Vielzahl von kleineren Massnahmen summiert sich in der Sammelposition Instandsetzung, welche 
mit CHF 4 Mio. budgetiert ist. Die Fortsetzung des Mieterausbaus ZID Liestal benötigt CHF 8 Mio., der Um- und Ausbau 
von Gebäuden der kantonalen Verwaltung (Werterhaltung) ist mit CHF 5 Mio. veranschlagt und die Erhaltung der 
Haustechnik (technische Investitionen) ist mit CHF 3 Mio. veranschlagt. Schliesslich ist im Bereich Hochbauten auch 
der Neubau der FHNW in Muttenz mit CHF 6 Mio. im Jahr 2013 zu erwähnen (Baubeginn).
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Im Bereich ÖV fallen im Budget 2013 rund CHF 37 Mio. oder 10% der Brutto-Investitionsausgaben an. Hier sind v.a. 
die neu im Investitionsprogramm aufgeführten Beiträge an die Investitionen der Transportunternehmen BLT und WB 
zu erwähnen. Dazu gehören u.a. die grösseren Instandsetzungen und Trassesanierungen von BLT-Linien (insgesamt 
CHF 17 Mio.), die Optimierungsmassnahmen Tram/Bahnübergänge von CHF 6 Mio., der WB Ausbau Infrastruktur 
CHF 5 Mio. und der Doppelspurausbau Ettingen-Flüh von CHF 4 Mio. 

Für die Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung und Energie sind rund CHF 18 Mio. oder 5% der Brutto-Investitionsaus-
gaben budgetiert. Hier sind die Projekte Mischwasserbehandlung Region Birstal und Frenkentäler mit CHF 6 Mio., der 
Ausbau ARA Birs 2 und ARA Frenke 3 mit CHF 3 Mio. sowie die Werterhaltung des Kanalisationsnetzes von CHF 2 Mio. 
zu erwähnen.     

Des Weiteren sind für den Wasserbau CHF 3 Mio., die Beteiligung UKBB CHF 11 Mio. und die Beiträge an das überbe-
triebliche Berufsbildungszentrum Holzbau CHF 0.5 Mio. budgetiert.  

Abbildung 7: Brutto-Investitionsausgaben Budget 2012 und Budget 2013
in Mio. CHF

 Strassen
 Hochbau
 ÖV

 Abwasser /Abfall / Energie
 Diverses

17 (6 %)

22 (7 %)

128 (42 %)

136 (44 %)

Budget 2012

18 (5 %)

37 (10 %)

153 (42 %)

140 (39 %)

Budget 2013
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Tabelle 9:  Überblick über die wichtigsten Investitionsprojekte im Voranschlag 2013 
 (Investitionsausgaben in Mio. CHF)

Bereich Projekt R 2011 B 2012 B 2013 F 2014 F 2015 F 2016

Strassenbau H2 Pratteln - Liestal *  54,0  83,0  81,0  17,6  4,1  0,5 

Instandsetzung Kantonsstrassen  16,5  19,0  19,0  19,0  19,0  19,0 

Korrektion Kantonsstrassen  10,4  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0 

Erneuerung Kant. Hochleistungsstr. -9970  5,0  5,0  5,0 

HS-Lärmschutz Kant Hochleistungsstr.9951  0,5  3,5 

Sissach, Umfahrung Flank. Massnahmen  0,5  3,0  1,0 

Lärmsanierung Kantonsstrassen -9950  1,5  2,5  2,5  2,5  1,5 

Zwingen, San./Umgest. Ortsdurchfahrt  3,5  3,5  2,4  1,2  1,0 

Ausbauprogramm Radrouten  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 

H2, Umfahrung Liestal, Bauprojekt  1,1  2,0  2,0 

Hochbau APH Investitionsbeiträge  33,2  40,0  44,0  35,8  23,5  2,9 

Basel, Uni-Neubau Schällenmätteli (1/2 Anteil BL)  6,1  5,3  38,0  50,0  40,0  34,5 

Muttenz, Strafjustizzentrum  7,0  28,4  24,0  15,0  2,3  0,4 

Sek I Binningen, Umbau Sanierung Spiegelfeld  –    11,4 

Liestal, ZID, Notstrom, Mieterausbau  3,5  8,0  1,5 

Muttenz, Neubau FHNW  28,3  9,2  5,9  16,0  59,3  98,5 

Um- und Ausbau von Gebäuden / Werterhaltung  4,7  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 

Sekundarschulen, Instandsetzung - 9910  3,0  4,0  4,0  4,0  4,0 

Technische Investitionen-9980     2,0  3,0  3,0  3,0  3,0 

Abwasser Mischwasserbehandlung Region Birstal  1,7  4,9  4,5  1,0  0,1 

Ara Birs 2 Ausbau  0,2  1,5  2,0 

Kanalisations-Netz: Werterhaltung  0,7  1,8  0,8  1,0  1,0 

Mischwasserbehandlung Frenkentäler  1,0  1,4  2,1  2,4 

ARA Frenke 3 - Ausbau / Erhalt  –    0,5  1,3  15,7  16,0  5,5 

ÖV Tram/Bahnüberg. Optimierungsmassnahmen  0,3  5,8  6,0  5,0  2,0 

BLT Linie 11, Instandsetzung  1,0  6,0 

WB Ausbau Infrastruktur  0,5  5,0  0,3  0,4  0,8 

BLT L 11, Trasseesanierung  0,7  3,7  3,2  0,2 

BLT Linie 10/17 Doppelspur Ettingen-Flüh  3,6  11,6 

Reinach, Trasseesanierung Linie 11  3,0  4,0  0,1 

BLT L12/14 Trasseesanierung  5,6  3,0  3,7  3,1 

BLT Linie 10/17,Instandsetzung  3,0  1,6 

Allschwil, San. Baslerstr., Real. Schiene  0,6  1,0  6,0  6,0  6,0 

Umsetzung BehiG Bus, Projektierung  1,0  0,5 

Salina Raurica, ÖV-Anlagen, Vorprojekt  1,0  1,0 

Umsetzung Behinderten Gesetz Haltestellen, Projektierung  0,8  1,0  0,2 

* Spezialfi nanzierte Projekte 

9.4 Finanzkennzahlen 
Die Entwicklung des Staatshaushaltes kann anhand von ausgewählten Finanzkennzahlen (Defi nition siehe Anhang, 
Kapitel 8) beurteilt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Volkseinkommen auf Prognosewerten basiert 
(BAK, Juli 2012), welche regelmässig aktualisiert werden. Bei den Kennzahlen können sich deshalb von Jahr zu Jahr 
kleine Veränderungen ergeben. Dies betrifft folgende Kennzahlen: Staats-, Steuer- und Investitionsquote. Weiter ist zu 
beachten, dass mit der Einführung der neuen Rechnungslegung gemäss HRM2 die Defi nition einiger Kennzahlen geän-
dert hat. Um die Zahlen aus der Vergangenheit vergleichbar zu machen, wurden die Kennzahlen der Jahre 2008-2009 
ebenfalls gemäss HRM2 berechnet 8.

8  Die Defi nition der Kennzahlen Staatsquote, Investitions- und Transferanteil hat eine leichte Anpassung erfahren, indem die Bezugs-
 grösse "Konsolidierte Gesamtausgaben" durch "Konsolidierter Gesamtaufwand" ersetzt wurde. Die Auswirkungen auf die Grösse 
 der Kennzahlen sind marginal.
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Tabelle 10 gibt einen Überblick über die Kennzahlen, deren Entwicklung im Vergleich zum Budget 2012 nachfolgend 
kurz beschrieben werden.

Tabelle 10: Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen 2008 
Rechnung

2009 
Rechnung

2010 
Rechnung

2011 
Rechnung

2012 
Budget

2013 
Budget

Staatsquote 17.2% 17.0% 17.0% 18.4% 15.2% 15.4%

Steuerquote 9.4% 8.9% 9.0% 9.0% 8.8% 9.1%

Selbstfi nanzierungsgrad 304.0% 55.7% -11.6% -6.9% -41.9% -10.4%

Kapitaldienstanteil 4.0% 4.2% 2.9% 3.2% 3.5% 3.2%

Zinsbelastungsanteil 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%

Investitionsanteil 6.1% 7.8% 7.1% 13.6% 9.5% 13.5%

Transferanteil 40.5% 41.2% 40.3% 37.8% 54.4% 54.8%

Nettoverschuldungsquotient 59.8% 68.0% 69.0% 87.8% 111.5% 127.4%

Nettoschuld I in TCHF 882'809 952'384 1'019'535 1'329'620 1'677'000 2'010'000

Nettoschuld I in TCHF / Einwohner 3.23 3.47 3.70 4.80 6.02 7.18

Selbstfi nanzierungsanteil 13.1% 2.7% -0.5% -0.9% -4.0% -1.4%

Die Staatsquote ist im Vorjahr vorwiegend auf Grund der starken Abnahme des konsolidierten Gesamtaufwands 
infolge der Verselbständigung der Spitalbetriebe markant gesunken. Im Voranschlagsjahr steigt die Staatsquote wieder 
leicht um 0.2 Prozentpunkte an. Das heisst, der konsolidierte Gesamtaufwand wächst proportional stärker als das 
Volkseinkommen.

Die Steuerquote steigt um 0.3 Prozentpunkte an. Das heisst, dass sich der Fiskalertrag proportional stärker entwickelt 
wie das Volkseinkommen.

Trotz der hohen Nettoinvestitionen verbessert sich der Selbstfi nanzierungsgrad um rund 30 Prozentpunkte, er bleibt 
aber mit -10.4% immer noch negativ. Das heisst, der Kanton kann seine Investitionen nicht aus eigenen Mitteln fi nan-
zieren.

Der Kapitaldienstanteil verzeichnet eine Abnahme auf 3.2%, was vorwiegend auf die Abnahme der Abschreibungen 
zurückzuführen ist. Der Zinsbelastungsanteil steigt um 0.1 Prozentpunkte, da der Nettozinsaufwand proportional etwas 
stärker zunimmt als der Laufende Ertrag.

Der Investitionsanteil steigt um 4 Prozentpunkte auf 13.5%, was vorwiegend auf die starke Zunahme der Brutto-
investitionen (u.a. auch wegen des Transfers der Beiträge an Investitionen Dritter in die Investitionsrechung) zurück-
zuführen ist.

Der Transferanteil steigt leicht um 0.4 Prozentpunkte auf 54.8%. Das heisst, der Anteil der Transferausgaben bezogen 
auf den konsolidierten Gesamtaufwand ist etwas grösser geworden.

Die Zunahme des Nettoverschuldungsquotienten auf rund 127% ist darauf zurückzuführen, dass die Nettoschuld I 
(Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) gegenüber dem Fiskalertrag stark zunimmt und den Quotienten somit um 
15.9 Prozentpunkte ansteigen lässt. Das Finanzvermögen reduziert sich als Folge des Mittelabfl usses für die Finanzie-
rung der Investitionen und des Staatsdefi zits.

Die Zunahme der Nettoschuld I führt trotz gleichzeitigem Bevölkerungswachstum zu einer Steigerung der Nettoschuld I 
in CHF / Einwohner auf 7’018.

Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die absolute Höhe der Nettoverschuldungskennziffern mit 
Vorsicht zu interpretieren sind, da das Finanzvermögen noch stille Reserven enthält, welche zum heutigen Zeitpunkt 
nicht beziffert werden können. Im Rahmen des gegenwärtig laufenden Projektes Restatement III wird diese Frage bis 
Ende 2013 geklärt sein.

Aufgrund der negativen Selbstfi nanzierung resultiert ein negativer Selbstfi nanzierungsanteil von -1.4%.

Nachfolgend ist die Entwicklung des Staatshaushaltes anhand weiterer Kennzahlen grafi sch aufgezeigt.
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Der Wert 2004 ist nach HRM1 berechnet und nicht direkt mit denjenigen von 2005 bis 2013 vergleichbar.

51

332

288

166

304

56

– 12 – 7

– 42

– 10

Abbildung 8: Entwicklung Selbstfi nanzierungsgrad
Selbstfi nanzierungsgrad, in Prozent

Ab 2009 wird anstelle des Gesamtergebnisses der Erfolgsrechnung das operative Ergebnis ausgewiesen (vgl. Tabelle 1 Gestufter Erfolgsausweis).

Abbildung 9: Entwicklung Saldo der Erfolgsrechnung und Wirtschaftswachstum
Saldo Erfolgsrechnung , in Mio. CHF /  BIP CH real, in Prozent
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Abbildung 10: Entwicklung Finanzierungssaldo
Finanzierungssaldo, in Mio. CHF
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Der Wert 2004 ist nach HRM1 berechnet und nicht direkt mit denjenigen von 2005 bis 2013 vergleichbar.
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Abbildung 11: Entwicklung Eigenkapital
Eigenkapital, in Mio. CHF
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Ab 2009 wird nur noch das Eigenkapital innerhalb der Defi zitbremse ausgewiesen. Im Abschluss 2011 erfolgte mit der bilanzwirksamen Aufwertung infolge 

Neubewertung der Grundstücke im Verwaltungsvermögen (Restatement II) eine Aufstockung im Umfang von CHF 232 Mio. 
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10. Das Personal 

10.1 Entwicklungen im Personalwesen 
Umsetzung der Personalstrategie
Am 22. Mai 2012 hat der Regierungsrat die Personalstrategie des Kantons Basel-Landschaft verabschiedet. Die daraus 
resultierenden Anpassungen der Grundsätze der Personalpolitik erfordern eine Änderung des Personalgesetzes. Vorbe-
hältlich der Verabschiedung im Landrat sollen diese Änderungen im Verlauf des Jahres 2013 in Kraft gesetzt werden. 
Auf Basis der Strategie werden die entsprechenden Massnahmen sukzessive umgesetzt. In erster Priorität soll bis 
31. Dezember 2013 in der Verwaltung Basel-Landschaft ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgebaut werden.

Neues Organisationsmodell Personalwesen
Ab dem 1. Februar 2013 soll das neue Organisationsmodell Personalwesen kontinuierlich umgesetzt werden. Das Pers-
o nalwesen des Kantons Basel-Landschaft wird ab diesem Zeitpunkt durch folgende Rollen geprägt werden: Dienst-
leistungszentrum Personal, HR-Beratung und Kompetenzzentrum Personal. 

Im Dienstleistungszentrum Personal werden die operativen, stark standardisierten HR-Prozesse und -Transaktionen 
zusammen geführt. Im Vordergrund stehen Kosteneinsparungen über die Realisierung von Skaleneffekten und Prozess-
standardisierung bei klar defi nierten Qualitätsstandards, die in der Regel über Service Level Agreements vereinbart sind.

Die HR-Beratung – die auf Stufe Direktion zusammengefasst ist – stellt das wichtigste Bindeglied zum Linien-Manage-
ment, den Führungskräften dar. Der Fokus liegt auf den strategischen resp. strategieumsetzenden HR-Aufgaben, dem 
Talentmanagement und der professionellen Begleitung von Veränderungsprozessen. Die Linie agiert als Auftraggeber.

Im Kompetenzzentrum Personal wird das spezialisierte HR-Fach- und Methodenwissen zusammengefasst. Die HR-
Experten beraten einerseits die HR-Berater/Business-Partner bzw. sind in deren Projekte integriert, und andererseits 
 können sie vom DLZ in komplexe Fragestellungen einbezogen werden.

Umsetzung des Berufsbildungskonzepts
Im neuen Berufsbildungskonzept wurden drei Strategiefelder defi niert:
A) Steuerung und Organisation der Berufsbildung einheitlich gestalten und professionalisieren;
B) Attraktivität des Ausbildungsbetriebs Kantonale Verwaltung BL steigern;
C) Qualität der Ausbildung weiter entwickeln und professionalisieren.

Abbildung 12: Entwicklung Nettoinvestitionen
Nettoinvestitionen, in Mio. CHF
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Mit dem budgetierten Erwerb der Sekundarschulbauten und -anlagen ist das Niveau der Nettoinvestitionen im Jahr 2011 ausserordentlich hoch. 

Das hohe Investitionsniveau 2013 resultiert aus dem Transfer der Beiträge der Investitionen Dritter aus der Erfolgs- in die Investitionsrechnung.
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Die Strategiefelder werden in 2 Projektetappen erarbeitet und umgesetzt. Die Erarbeitung des Strategiefelds A beginnt 
im Oktober 2012. Anschliessend wird die Projektarbeit für die Strategiefelder B und C in Angriff genommen. 

ERP
Im Rahmen der Umsetzung der 2. Phase des Projekts ERP werden im Verlauf des Jahres 2013 die Zeitwirtschaft einge-
führt und die Konzeptarbeiten für das E-Dossier und das E-Recruiting vorangetrieben. 

Honorierungssystem
Die Arbeiten an der Revision der Modellumschreibungen in den Funktionsbereichen „Gesundheit und Soziales“ sowie 
„Bildungswesen“ werden fortgeführt.

10.2 Personalbedarf 2013
Für das Jahr 2013 werden über alle Organisationseinheiten hinweg 2.8 Stellen eingespart.

Verwaltung im engeren Sinn
In den Direktionen werden insgesamt 23.5 Stellen weniger budgetiert als im Vorjahr (-0.9%):
Der Ausbau bei der Finanz- und Kirchendirektion erfolgt hauptsächlich durch den IT-Strategie begründeten Stellen-
transfer von der Bau- und Umweltschutzdirektion und der Sicherheitsdirektion zu den Zentralen Informatikdiensten. 
Bei der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion beanspruchen das Kompetenzzentrum für Wirtschaftsentwicklung 
und Standortmarketing sowie die Deponie Feldreben zusätzliche Ressourcen. In der Bau- und Umweltschutzdirektion 
führt neben dem Stellentransfer zur Finanz- und Kirchendirektion (IT-Strategie) die Umsetzung von EP-Massnahmen zur 
Stellenreduktion. Gleiches trifft für die Sicherheitsdirektion zu und wird verstärkt durch den Stellenabbau infolge Re-
vision des Erwachsenenschutzrechtes. Bei der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion bewirkt das Entlastungspaket eine 
Reduktion beim Schulverwaltungspersonal.

Von den gegenüber 2012 abgebauten 23.5 Stellen entfallen insgesamt 11.8 Vollstellen auf Massnahmen aus dem 
Entlastungspaket, die sich wie folgt auswirken: Finanz- und Kirchendirektion: 0.2 Vollstellen, Volkswirtschafts- und 
 Gesundheitsdirektion: 0.5 Vollstellen, Bau- und Umweltschutzdirektion: -3.0 Vollstellen, Sicherheitsdirektion: -4.3 Voll-
stellen, Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (ohne Lehrpersonen): -5.2 Vollstellen. 

Stellen ausserhalb des Soll-Stellenplans
Die erwartete Stellenreduktion infolge EP Massnahmen BKSD 2 und 4 wird nicht wie geplant im 2012 umgesetzt. 
Mit der Umsetzung per Schuljahr 2013/2014 wirkt sich die Reduktion auf die Stellen gegenüber 2011 nur zu 5/12 aus, 
was gegenüber dem Budgetjahr 2012 einer Erhöhung um 20.6 Stellen entspricht.

Tabelle 11: Stellenentwicklung 2012-2013

Sollstellen 
2012

Sollstellen 
2013

Abweichung  
absolut

Abweichung 
in %

Kantonale Behörden 38.1 38.1 0.0 0.0

Finanz- und Kirchendirektion 322.4 336.6 14.2 4.4

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 166.3 171.2 4.9 2.9

Bau- und Umweltschutzdirektion 494.3 480.2 -14.1 -2.9

Sicherheitsdirektion 1111.2 1087.9 -23.3 -2.1

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (ohne Lehrpersonen) 424.9 419.7 -5.2 -1.2

Total Soll-Stellenplan (Stellen der engeren Verwaltung) 2557.2 2533.7 -23.5 -0.9

Gerichte 112.4 112.2 -0.2 -0.2

Refi nanzierte Stellen KIGA 148.9 148.9 0.0 0.0

Lehrpersonen 1487.8 1508.6 20.8 1.4

Total ausserhalb Soll-Stellenplan 1749.1 1769.7 20.6 1.2

Total Stellenveränderung Kanton BL  4306.3 4303.4 -2.8 -0.1

10.3 Stellenentwicklung 2005-2013
Über alle Stellen betrachtet wurde der kantonale Personalbedarf gegenüber 2005 von 7’106 Vollstellen auf 4’303 
Vollstellen reduziert, was einer Abnahme von 39% bzw. 2’803 Stellen entspricht. Die Ausgliederung der Spitalbetriebe 
(inkl. Zentralwäscherei) per 1. Januar 2012 hatte den Weggang von 3’090.1 Vollstellen zur Folge. Die Spitalbetriebe 
ausgeschlossen hat sich der kantonale Stellenetat seit 2005 um 44.5 Vollstellen bzw. 1% erhöht. 
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Die differenzierte Betrachtung der Stellenentwicklung 2005-2013 widerspiegelt die fortwährenden Anstrengungen des 
Regierungsrats, den Personalbestand plafoniert zu belassen oder bei Bedarf nur sehr limitiert zu erhöhen. 

Die Stellen der engeren Verwaltung haben über den Betrachtungszeitraum um 7.5% (177.8 Vollstellen) zugenommen. 
Massgeblich wirkte sich 2011 der organisatorische Wechsel der Statthalterämter und des BUR von den Gerichten in 
die Sicherheitsdirektion mit transferierten 135 Vollstellen aus. Verschiedene kleinere organisatorische Transfers und 
Änderungen wirkten sich dagegen in geringem Mass auf die Stellenentwicklung 2005-2013 aus.

Die Stellen ausserhalb des Soll-Stellenplans weisen ohne Berücksichtigung der Spitalbetriebe bei den Gerichten, den 
refi nanzierten KIGA-Stellen und den Lehrpersonen gegenüber 2005 eine gesamthafte Abnahme von 133.3 Vollstel-
len bzw. einen Abbau um 7% aus. Neben dem Weggang der Statthalterämter sowie des BUR von den Gerichten zur 
Sicherheitsdirektion (2011: 135 Vollstellen) wirken sich die Bedarfsschwankungen bei den Lehrpersonen und den 
 refi nanzierten KIGA-Stellen aus, welche innerhalb des Betrachtungszeitraums jährlich jeweils sehr unterschiedlich 
ausfallen. Während bei den Lehrpersonen der Bedarf für 2013 gegenüber 2005 um insgesamt 4.4% (69 Vollstellen) 
 niedriger ausfällt, planen die refi nanzierten KIGA-Stellen für 2013 mit einem um 28 Vollstellen (23.2%) höheren 
 Bestand gegenüber 2005.

Die Ausgliederung der Spitalbetriebe hatte 2012 einen Weggang von 3’090.1 Vollstellen zur Folge.

Tabelle 12: Kantonale Stellenentwicklung 2005-2013

Sollstellen 
2005

Sollstellen 
2013

Abweichung  
05/13 absolut

Abweichung 
05/13 in %

Kantonale Behörden 26.0 38.1 12.1 46.5

Finanz- und Kirchendirektion 290.9 336.6 45.7 15.7

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion ohne Spitalbetriebe 189.3 171.2 -18.1 -9.6

Bau- und Umweltschutzdirektion 504.2 480.2 -24.0 -4.8

Sicherheitsdirektion 962.8 1087.9 125.1 13.0

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (ohne Lehrpersonen) 382.7 419.7 37.0 9.7

Total Soll-Stellenplan (Stellen der engeren Verwaltung) 2355.9 2533.7 177.8 7.5

Gerichte 204.5 112.2 -92.3 -45.1

Refi nanzierte Stellen KIGA 120.9 148.9 28.0 23.2

Lehrpersonen 1577.6 1508.6 -69.0 -4.4

Total ausserhalb Soll-Stellenplan 1903.0 1769.7 -133.3 -7.0

Spitalbetriebe 2847.0 0.0 -2847.0 -100.0

Total Stellenveränderung Kanton BL 7105.9 4303.4 -2802.5 -39.4

Total Stellenveränderung Kanton BL (ohne Spitalbetriebe) 4258.9 4303.4 44.5 1.0

2010:  Organisatorischer Wechsel der Finanzkontrolle von der Finanz- und Kirchendirektion zu den Kantonalen Behörden (10.8 Vollstellen)
2011: Organisatorischer Wechsel der Statthalterämter und des BUR von den Gerichten zur Sicherheitsdirektion (135.0 Vollstellen)
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11. Beteiligungen 

In der folgenden Tabelle sind die Beteiligungen aufgeführt, für welche im Budget 2013 des Kantons Aufwand (bspw. für 
den Leistungseinkauf) bzw. Ertrag (bspw. aus Dividenden) sowie Beiträge in der Investitionsrechnung eingestellt sind:

Tabelle 13: Aufwendungen für Leistungseinkauf bei Beteiligungen und Erträge von Beteiligungen

Beteiligung Art der Leistung / Ertragsart Aufwand 
in CHF

Ertrag 
in CHF

Investitions-
rechnung in CHF  

ARA Rhein AG Betriebskostenbeiträge 1'600’000

Baselland Transport AG (BLT) Betriebskosten- und Investitionsbeiträge 16'100'000 20'000'000

Waldenburgerbahn AG (WB) Betriebskosten- und Investitionsbeiträge 3'400'000 6'000'000

Autobus AG (AAGL) Betriebskostenbeiträge
Dividende

5'700'000
6’642

Basellandschaftliche Kantonalbank Anteil am Reingewinn
Abgeltung Staatsgarantie
Verzinsung Dotationskapital 4'700’000

42'000'000
8'500'000
4'700’000

Fachhochschule Nordwestschweiz Leistungsauftrag 60’477'000

Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle Beitrag 110’000

Hardwasser AG Wasserzins (Entnahmegebühr) 380'000

Interkantonale Lehrmittelzentrale Beitrag 20'000

Interkantonale Polizeischule Hitzkirch Leistungspauschale 1’150'000

Kraftwerk Augst AG Konzession f. Wassernutzung für Energieerzeugung
Dividende

520’000
175’000

Kraftwerk Birsfelden AG Konzession f. Wassernutzung f. Energieerzeugung 
und Betriebskostenanteil Schifffahrtsanlagen 
Dividende

58’000 2'700’000

150’000

Landwirtschaftliche Trocknungs-Anlagen LTA AG Dividende 6’000

MCH Messe Schweiz AG Dividende 235’625

NSNW AG Aufwand für Strassenunterhalt kant. HLS
Dividende

3’000’000
120’000

ProRheno AG Betriebskostenbeiträge und Investitionsanteil BL 2'100’000 200'000

Schweizer Rheinsalinen AG Dividende
Regalien
Konzession

500’000
80'000

220'000

Schweizerische Nationalbank Anteil am Reingewinn
Dividende

23'200'000
12’390

Schweizerische Rheinhäfen Anteil am Reingewinn 4’650'000

Sozialversicherungsanstalt Baselland Verwaltungsaufwand Vollzug Prämienverbilligung 
(CHF 121.5 Mio.)
Verwaltungsaufwand Ergänzungsleistungen 
(CHF 196.9 Mio.)

1'970'000

4'739'000

Swisslos Gewinnausschüttung 14'000’000

TSM Schulzentrum für Kinder und Jugendliche Leistungseinkauf 6'809'113

Universität Basel Leistungsauftrag 156'700'000

Universitäts-Kinderspital beider Basel Leistungseinkauf 16'186’000

Kantonsspital Baselland Leistungseinkauf 
Baurechtszinsen/Darlehen

128'290’000
4’490’000

Psychiatrie Baselland Leistungseinkauf 
Baurechtszinsen/Darlehen

36'800’000
1'790’000

BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel Kein Finanzstrom im Jahr 2013 0 0

TOTAL 449'909'113 108'435'657 26'200'000
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12. Angepasste Leistungsaufträge 

Parallel zur Jahresplanung und Budgetbearbeitung für das Jahr 2013 hat die Bau- und Umweltschutzdirektion die Leis-
tungsaufträge der Dienststellen überprüft. Eine Abbildung der neuen Bereichsstruktur kann zurzeit noch nicht defi nitiv 
dargestellt werden, da insbesondere im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket noch nicht alle Änderungen kom-
plett vollzogen wurden (z.B. Integration des Amtes für Liegenschaftsverkehr in das Hochbauamt). Bei der Überprüfung 
der Leistungsaufträge wurde Anpassungsbedarf festgestellt und deshalb folgende Änderungen vorgenommen:

Generalsekretariat
Im Generalsekretariat wird mit der Zentralisierung des Rechnungswesens das ganze operative Rechnungswesen der 
BUD geführt. Zusätzlich umfasst das Rechnungswesen mit der Einführung von HRM2 die Bewirtschaftung der Anlage-
buchhaltung sowie der Liegenschaftsbuchhaltung (RealEstate).

Öffentlicher Verkehr Tiefbauamt und Amt für Raumplanung
Bis anhin wurde die Planung und Realisierung des öffentlichen Verkehrs durch eine Abteilung im Tiefbauamt wahr-
genommen, die Angebotsvereinbarung durch eine Abteilung im Amt für Raumplanung. Im Rahmen einer Optimierung 
der Prozessabläufe wurden die beiden Abteilungen neu im Tiefbauamt zusammengelegt. Die Aufgaben im Leistungs-
auftrag bleiben weiterhin bestehen.

Lufthygieneamt beider Basel
Im Lufthygieneamt wurde beim Produkt „Emissionsminderung Luftschadstoffe“ neu das Ziel „Schutz der Bevölkerung 
und Umwelt vor übermässiger Lichtimmissionen“ aufgenommen. 

Amt für Industrielle Betriebe
Beim Amt für Industrielle Betriebe wurde neu der Betrieb der Versickerungsanlage Aesch aufgenommen sowie die 
 Vertretung des Kantons BL in der Nachsorgeorganisation der Deponie Lindenstock.

Bauinspektorat
Der Leistungsauftrag des Bauinspektorates wurde modernisiert (Detaillierungsgrad) und aktualisiert ohne wesentliche 
Leistungsveränderungen.
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13. Anträge 

1. Dem Budget 2013 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von CHF 2'499.6 Mio. (einschliesslich Abschreibun-
gen auf dem Verwaltungsvermögen von CHF 63.4 Mio.) und einem Ertrag von CHF 2'474.8 Mio., was einen 
Aufwandüberschuss von CHF 24.8 Mio. ergibt, wird zugestimmt.

2. Dem Investitionsbudget 2013 mit Ausgaben von CHF 361.4 Mio. und Einnahmen von CHF 60.9 Mio., ergebend 
Nettoinvestitionen von CHF 300.5 Mio., wird zugestimmt.

3. Vom aus der Gesamtrechnung resultierenden Finanzierungsbedarf von CHF 331.7 Mio. wird Kenntnis  genommen.

4. Mit beiliegendem Dekret zum Steuerfuss 2013 wird der Steuerfuss für die Einkommenssteuer natürlicher 
 Personen für das Jahr 2013 auf 100% festgelegt.

5. Die geänderten Leistungsaufträge der Bau- und Umweltschutzdirektion werden zur Kenntnis genommen. 
Gemäss § 4 Abs. 2 und § 5 Dekret zum Finanzhaushaltsgesetz haben diese Dienststellen die Kreditverschiebungs-
kompetenz.

6. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, die Jahresprogramm-Massnahmen 2013 des Regierungsrates zur 
Kenntnis zu nehmen.

Liestal, 18. September 2012 Im Namen des Regierungsrates

 Die Präsidentin: Sabine Pegoraro

 Der Landschreiber: Alex Achermann
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14. Dekret über den Steuerfuss 2013

Dekret über den Steuerfuss 2013
Vom 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf §19bis des Gesetzes vom 7. Februar 1974 9 über die Staats- und 
Gemeindesteuern (Steuergesetz) sowie gestützt auf §32b Absatz 3 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 18. Juni 1987 10, 
beschliesst:

§ 1 Steuerfuss 2013
Der kantonale Einkommenssteuerfuss für das Steuerjahr 2013 beträgt 100%.

§ 2 In-Kraft-Treten
Dieses Dekret tritt am 1. Januar 2013 in Kraft. 

9  GS 35.0000, SGS 331
10  GS 35.0000, SGS 310
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3. Funktionale Gliederung 

Die anschliessend publizierte Funktionale Gliederung ist nach den Richtlinien des Harmonisierten Rechnungs-
legungsmodell für die Kantone und Gemeinden - HRM2 dargestellt. Sie gliedert alle Aufwands- und Ertrags-
positionen nach staatlichen Aufgabenfunktionen eines Gemeinwesens und ermöglicht eine andere Sichtweise 
auf Finanzdaten als die Gliederung nach den Verwaltungsorganisationseinheiten.

Die Funktionale Gliederung wird an dieser Stelle in aggregierter Form auf Ebene der zehn Hauptfunktionen 
 dar gestellt.

Funktion Bezeichnung Aufwand B2013 Ertrag B2013 Saldo B2013

0 Allgemeine Verwaltung 212'442'021 -103'451'239 108'990'782

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 242'740'001 -125'415'828 117'324'173

2 Bildung 748'782'701 -74'081'501 674'701'200

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 45'127'775 -2'773'110 42'354'665

4 Gesundheit 337'791'280 -3'755'210 334'036'070

5 Soziale Sicherheit 521'109'155 -218'611'004 302'498'151

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 130'530'515 -15'606'000 114'924'515

7 Umweltschutz und Raumordnung 70'004'477 -56'827'047 13'177'430

8 Volkswirtschaft 86'687'297 -68'073'163 18'614'134

9 Finanzen und Steuern 104'356'139 -1'806'220'000 -1'701'863'861

Summe 2'499'571'361 -2'474'814'102 24'757'259
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6. Liste der Massnahmen für 2013 aus dem Entlastungspaket 12/15

Nr. in LRV Profi tcenter Dienststelle Titel der Massnahme Entlastungsbetrag 
kummuliert bis 
und mit Budget 

2013 in TCHF 

KB-Kl-3 P2003 Staatsarchiv Reduktion Personalaufwand (CHF 35'000) und Sachaufwand (CHF 45'000) 80

KB-Kl-5 P2002 Landeskanzlei Amtskalender nicht mehr drucken -50

Kantonale Behörden: EP 12/15 TOTAL    30

FKD-2 P21024 Finanzverwaltung Einkommensabhängige Reduktion der Krankenkassenprämienverbilligung 10'000

FKD-5 P2106 / P2107 Steuerverwaltung Zusätzlicher Steuerertrag durch verstärkte Revisionstätigkeit 1'080

FKD-6 P21021 Finanzverwaltung Erhöhung der Abgeltung Staatsgarantie BLKB 5'000

FKD-Kl-1 P2107 Steuerverwaltung Provision für den Bezug der Kirchensteuer 83

FKD-Kl-2 P2106 Steuerverwaltung Umstellung auf A-Post Plus 40

FKD-Kl-4 P2107 Steuerverwaltung Bezugsprovision Quellensteuer 602

FKD-Kl-5 P2100 GS Telefonie (Kostenreduktion) 500

FKD-Kl-6 P2106 Steuerverwaltung Einführung einer Gebühr für Zahlungsabkommen 450

FKD-Kl-7 P2107 Steuerverwaltung Änderung des Umlageverfahrens der Bezugskosten der Quellensteuer 384

FKD-Kl-8 P2103 Kantonales Sozialamt Entlastung nach Gesetzesänderung Sozialhilfegesetz im Bereich Alimente 500

FKD-Kl-9 P2100 GS Reduzierung der einzelnen Dienstellenbudgets (IT) 223

FKD-Kl-10 P2105 Statistisches Amt Aufwandreduktion temporäre Personalkosten (Projekte) 207

FKD-Kl-11 P2106 Steuerverwaltung Reduktion Temporärbudget Steuerverwaltung 220

FKD-Kl-12 P2106 Steuerverwaltung Kundenempfang der Steuerverwaltung 125

FKD-Kl-13 P2105 Statistisches Amt Finanz- und Lastenausgleich (Budgetanpassung) 200

FKD-Kl-14 P2102 Finanzverwaltung Reduktion eingekaufte Dienstleistungen -289

FKD-Kl-15 P2106 Steuerverwaltung Halbierung der Vergütung an Gemeinden für Fristerstreckungen 95

FKD-Kl-16 P2104 Personalamt Straffung des zentral eingestellten Budgets für Inseratekosten 90

FKD-Kl-17 P2106 Steuerverwaltung Reduktion Aus- und Weiterbildung 50

FKD-Kl-18 P2104 Personalamt Reduktion der PE-Seminare um 10% 139

FKD-Kl-19 P2104 Personalamt Führungsausbildung Durchführungen reduzieren 49

FKD-Kl-20 P21001 GS Der Kanton zahlt die Löhne für die Organisten in Spitalgottesdiensten 
nicht mehr

48

FKD-Kl-21 P2104 Personalamt Prüfung der Leistungsvereinbarung mit der Basellandschaftlichen 
Gebäudeversicherung "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der 
 Verwaltung des Kantons Basel-Landschaft"

30

FKD-Kl-22 P2104 Personalamt Verzicht auf Personalmarketing-Massnahmen 40

FKD-Kl-23 P21001 GS Die Subvention für das Seminarhotel Leuenberg wird ersatzlos gestrichen 20

FKD-Kl-24 P2105 Statistisches Amt Aufwandreduktion Konto 310/313 
(Büromaterial, Publikationen, Drucksachen, Porti)

20

FKD-Kl-25 P2106 Steuerverwaltung Erhöhung der Entschädigung für Mehrkosten bei Einsprachen auf amtliche 
Veranlagungen

20

FKD-Kl-26 P2106 Steuerverwaltung Verzicht auf kostenpfl ichtige Inserate 16

FKD-Kl-27 P2101 Fachstelle für 
 Gleichstellung

Kürzung von Leistungen 10

FKD-Kl-28 P2104 Personalamt Reduktion der Grafi ker-und Druckkosten für die Seminarprogramme 18

FKD-Kl-29 P2104 Personalamt Seminarpreiserhöhungen für Externe 
(ohne LOGS und Spitäler, inkl. "KIGA-Spezialeinheiten")

10

FKD-Kl-30 P2101 Fachstelle für 
 Gleichstellung

Kommission für Gleichstellung (Budgetanpassung) 4

FKD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifi schen Massnahmen   19'984

Ü-5-FKD div. div. ANTEIL FKD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. 
auf Stand 2009 reduzieren

436

Ü-6-FKD P2100 (P21000) Generalsekretariat 
(ZID)

ANTEIL FKD: Optimierung im IT-Bereich (Aufgabenprofi le etc.) -1'600
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Nr. in LRV Profi tcenter Dienststelle Titel der Massnahme Entlastungsbetrag 
kummuliert bis 
und mit Budget 

2013 in TCHF 

Ü-7-FKD P2102 / P2104 Finanzverwaltung / 
Personalamt

ANTEIL FKD: Ausweisung der Effi zienzgewinne resultierend aus dem ERP-
Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal) 

300

Ü-Kl-10-FKD P2100 (P21000) Generalsekretariat 
(ZID)

ANTEIL FKD: Gesamtaufwand für Infomatik bei allen Direktionen und gerichten 
auf Stand 2009 zurückführen

28

FKD: EP 12/15 TOTAL 19'148

VGD-1 P2313 BUD - ALV Baurechtzinseinnahmen Spitalgesellschaften 4'120

VGD-2 P21020 FKD - FIV Darlehen Spitalgesellschaften 2'120

VGD-Kl-1 öff.-rechtli. 
Anstalt BL/BS

Schweizerische 
Rheinhäfen

Aktivere Bewirtschaftung des Hafenvermögens 300

VGD-Kl-2 P2200 GS Betriebsanlässe Mitarbeiter Spitäler BL 440

VGD-Kl-3 P2206 Amt für Geoinfor-
mation

Ordentliche Pensionierungen ohne Stellenersatz 288

VGD-Kl-4 P2205 Amt für Wald Erhöhung der Entschädigung BS für das gemeinsame Amt für Wald 250

VGD-Kl-5 P2205 Amt für Wald Verzicht auf den Ersatz eines in Pension gehenden Kreisförsters 175

VGD-Kl-6 P2207 Landw. Zentrum 
Ebenrain

Die Dienststellenleitung übernimmt die Schulleitung der landwirtschaftlichen 
Schule in Personalunion

150

VGD-Kl-7 P2201 KIGA Verzicht auf eine zusätzlich geplante Stelle im Arbeitsinspektorat 160

VGD-Kl-8 P2207 Landw. Zentrum 
Ebenrain

Kursprogramm des Landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain zu Vollkosten 
anbieten oder streichen

76

VGD-Kl-9 P2206 Amt für 
 Geoinformation

Frühzeitige Pensionierungen ohne Stellenersatz 444

VGD-Kl-10 P2201 KIGA Verzicht auf die Kompensation einer Pensenreduktion von 40 Stellenprozent 
im Arbeitsinspektorat

50

VGD-Kl-11 P2207 Landw. Zentrum 
Ebenrain

Reduktion der Spezialfi nanzierung Betriebshilfe 50

VGD-Kl-12 P2205 Amt für Wald Abschaffung der Investitionskredite / Einführung koordinierter Entscheide / 
Auslagerung Kursadministration

40

VGD-Kl-13 P2208 / P2305 Kantonales Labora-
torium / BUD - AUE

Integration der BUD-Wasseranalytik ins Kantonslabor 115

VGD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifi schen Massnahmen 8'778

Ü-5-VGD div. div. ANTEIL VGD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 
reduzieren

212

Ü-7-VGD div. div. ANTEIL VGD: Ausweisung der Effi zienzgewinne resultierend aus dem 
 ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal) 

300

VGD: EP 12/15 TOTAL 9'290

BUD-2 P2314 ARP Erhöhung Kostendeckungsgrad Öffentlicher Verkehr 2'000

BUD-3 P2314 ARP Nullrunde bei Transportunternehmen und Elimination der Teuerungsreserven 2'000

BUD-4 P2304 HBA Reduktion des Aufwands für Instandhaltung Gebäude und Umgebung 1'205

BUD-5 P2304 HBA Verzicht auf Mieterausbau (Einmietungen) 1'100

BUD-6 P2304 HBA Reduktion Neu-Anschaffung von Büro- und Schulmobiliar 1'287

BUD-Kl-1 P2309 ARP VK Verlegung Amphibien aus der Zurlindengrube Pratteln wird nicht mehr 
weiter ausgeschöpft

904

BUD-Kl-2 P2305 AUE Erhöhung der Konzessionsgebühren für Kraftwerke 800

BUD-Kl-3 P2305 AUE Reduktion Sollstellen 500

BUD-Kl-4 P2304 HBA Schlösser Wildenstein und Bottmingen, Gutshof Wildenstein: Änderung 
der Trägerschaft unter Gewährleistung der Einfl ussnahme durch den Staat 
und des Zugangs für die Öffentlichkeit

698

BUD-Kl-5 P2301 TBA Betrieblicher Unterhalt H2/H18 300

BUD-Kl-6 P2305 AUE Förderung "Baselbieter Energiepaket", Verpfl ichtungskredit CHF 50 Mio. 
vom 12.11.2009 

300

BUD-Kl-7 P2304 HBA Reduktion Personalressourcen 300

BUD-Kl-8 P2309 ARP "Abgeltungen für Unterschutzstellungen" ausser "Landerwerb" 
auf CHF 100'000 herunterfahren  

280

292



Nr. in LRV Profi tcenter Dienststelle Titel der Massnahme Entlastungsbetrag 
kummuliert bis 
und mit Budget 

2013 in TCHF 

BUD-Kl-9 P2301 TBA Winterdienst 230

BUD-Kl-10 P2311 Lufthygieneamt bB Optimierung Personaleinsatz und Abbau Massnahmenplanung / 
 Planungsgrundlagen / Erfolgskontrolle

220

BUD-Kl-11 P2310 Bauinspektorat Anpassung der Gebühren im Baubewilligungsverfahren 202

BUD-Kl-12 P2303 TBA Unterhalt Wasserbau 200

BUD-Kl-13 P2304 HBA Parkzinsen: Verdoppelung der Gebühren für Mitarbeitende des Kantons 
(exkl. Spitäler)

200

BUD-Kl-14 P2302 TBA Treibstoffverkauf an den Tankstellen der kantonalen Verwaltung 200

BUD-Kl-15 P2314 ARP / TBA Anpassung der WB-Stationen auf das neue Rollmaterial sind auf das 
 notwendigste zu beschränken

200

BUD-Kl-16 P2305 AUE Reduktion Sollstellen 150

BUD-Kl-18 P2305 AUE Erdwärmesonden 150

BUD-Kl-19 P2305 AUE Altlastenbearbeitung (inkl. Bearbeitung Kataster) 150

BUD-Kl-20 P2312 Sicherheitsinspektorat Personaloptimierung und Mutationsgewinn 80

BUD-Kl-21 P2301 TBA Kostenbeteiligung an NSNW AG um 5 % reduzieren; versprochenen 
 Produktivitätsgewinn einfordern

135

BUD-Kl-22 P2310 Bauinspektorat Reorganisation des Bauinspektorates 131

BUD-Kl-23 P2302 TBA Ersatz- und Zusatzanschaffungen von Fahrzeugen der kantonalen 
 Fahrzeugfl otte

130

BUD-Kl-24 P2300 GS Pensenreduktion der pendenten Sekretariatsstelle (von 80% auf 60%) 
sowie Abbau Juristenstelle im Aktuariat der Baurekurskommission

120

BUD-Kl-25 P2309 ARP VK ökologischer Ausgleich (2009-2013) wird um CHF 116'000 gekürzt 116

BUD-Kl-26 P2300 GS GEVER 100

BUD-Kl-27 P2309 ARP NATUR Festival beider Basel (2008-2011) 100

BUD-Kl-28 P2309 ARP Kürzung Naturschutz im Wald (2009 - 2013)  um CHF 100'000 gekürzt 100

BUD-Kl-29 P2313 Amt für Liegen-
schaftsverkehr

Reduktion des Budget Unterhalt an Grundstücken 100

BUD-Kl-30 P2301 TBA Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 100

BUD-Kl-31 P2301 TBA Sicherheitsholzerei 80

BUD-Kl-32 P2309 ARP Waldförderungsprogramme streichen (Naturschutz im Wald, 
 Walddauerbeobachtung, Natur- und Landschaftsschutz)

70

BUD-Kl-33 P2303 TBA Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge 70

BUD-Kl-34 P2301 TBA Unterhalt der Beleuchtungsanlagen 65

BUD-Kl-35 P2304 HBA Hofgut Arxhof: Änderung der Trägerschaft 66

BUD-Kl-36 P2300 GS Projekt Insieme 63

BUD-Kl-37 P2308 ARP Voraussichtlicher Mutationsgewinn bei Ersatz regulär pensionierter Person 
März 2012

45

BUD-Kl-38 P2300 GS Straffung Mitgliedschaften und Beiträge 30

BUD-Kl-39 P2301 TBA Anschaffung / Unterhalt Verkehrszählgeräte 28

BUD-Kl-40 P2300 GS Administration Reinigungspersonal 20

BUD-Kl-41 P2301 TBA Strassenmarkierung 20

BUD-Kl-42 P2307 ARP Unterhalt und Ersatz der Messgeräte Lärmschutz 10

BUD-Kl-43 P2307 ARP Reduktion der budgetierten Mittel für Spesen und Anlässe 10

BUD-Kl-44 P2307 ARP Reduktion der Frankaturkosten 4

BUD-Kl-45 P2301 TBA Bericht Verkehrszählungen 1

BUD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifi schen Massnahmen 15'370

Ü-5-BUD div. div. ANTEIL BUD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzie-
ren

1'944

Ü-7-BUD div. div. ANTEIL BUD: Ausweisung der Effi zienzgewinne resultierend aus dem ERP-
Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal)   

154

Diverse Mass-
nahmen BUD

div. div. Diverse Massnahmen BUD 688

BUD: EP 12/15 TOTAL 18'156
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Nr. in LRV Profi tcenter Dienststelle Titel der Massnahme Entlastungsbetrag 
kummuliert bis 
und mit Budget 

2013 in TCHF 

SID-1 P241 etc. Bereich Zivilrecht Projekt FOCUS: Verzicht auf die Führung eines Amtsnotariats und vollständige 
Reorganisation der Behörden im Zivilrecht

486

SID-2 P2420 Polizei BL Anpassung Auslösegeschwindigkeit bei Geschwindigkeitskontrollen 1'500

SID-3 P24001 GS Konsequentere Bewirtschaftung von Drittkostenträgern, Optimierungen etc. 1'128

SID-4 P2420 Polizei BL Strengere Bearbeitung der Bilder bei Geschwindigkeitsmessungen 1'000

SID-5 P2450 Staatsanwaltschaft Erhöhung Verfahrenskosten (Seitenpauschale) in der Staatsanwaltschaft 1'000

SID-Kl-1 P24000 
P24002
P24003

GS Verzicht auf subsidiäre Präventionstätigkeiten 781

SID-Kl-3 P2420 Polizei BL Anpassung Geschwindigkeitskonzept Stinger 600

SID-Kl-4 P2442 Massnahmenzentrum 
Arxhof

Erhöhung der Aufenthaltstaxen und Erhöhung der durchschnittlichen Belegung 
(Massnahmenzentrum Arxhof)

579

SID-Kl-6 P2432 MfK BL Gebührenerhöhung im Fahrzeugbereich, Gebührenreduktion im Lernfahr- 
und Führerausweisbereich

190

SID-Kl-7 P2420 Polizei BL Reduktion Prozess Leistungserfassung/Controlling 385

SID-Kl-8 P2442 Massnahmenzentrum 
Arxhof

Grössere Unterhaltsarbeiten für Gebäude und Areal sind mittelfristig nicht 
erforderlich 

199

SID-Kl-9 P24000 GS Halbierung der Aus- und Weiterbildungskosten der Sicherheitsdirektion 
(ohne Polizei und ohne Arxhof) sowie der Honorare für auswärtige Beratungen 
und Begutachtungen

337

SID-Kl-10 P2431 Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz

Nichtersatz von Pensionierungen, Verteilung der Aufgaben 275

SID-Kl-11 P2430 Amt für Migration Aufhebung von Stellen und Aufgabentransfer innerhalb der Abteilung 230

SID-Kl-12 P2431 Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz

Schliessung Liq.-Shop 230

SID-Kl-13 P2442 Massnahmenzentrum 
Arxhof

Einsparungen bei Anschaffungen von Maschinen 110

SID-Kl-14 P2450 Staatsanwaltschaft Optimierung und Reduzierung Postversand 200

SID-Kl-15 P2420 Polizei BL Mehrertrag durch Massnahmen im Geschwindigkeitskontrollbereich bei der 
Polizei

200

SID-Kl-16 P24004 GS M1 Reduktion Dienstleistungen Dritter 150

SID-Kl-17 P24004 GS M2 Reduktion Hardware 150

SID-Kl-18 P2431 Amt für Militär und 
Bevölkerungsschutz

Reduktion der Ölwehrstützpunkte 150

SID-Kl-19 P2450 Staatsanwaltschaft Neue Massnahme 150

SID-Kl-20 P2430 Amt für Migration Ersatzfi nanzierung für die Fortführung der Erstinformationsgespräche für neu 
zuziehende Ausländerinnen und Ausländer per 2012 und 2013

140

SID-Kl-21 P2432 MfK BL Verzicht auf die per 2011 zusätzlich bewilligte Stelle (auf MFK) 130

SID-Kl-22 P24000 GS Reduktion von Führungsinstrumenten im Generalsekretariat mit Abbau 1 Stelle 116

SID-Kl-23 P2432 MfK BL Verzicht auf Besetzung einer Stelle nach Pensionierung eines MA 110

SID-Kl-24 P2450 Staatsanwaltschaft Erhöhung von Bussen bei einigen Übertretungen 100

SID-Kl-26 P2430 Amt für Migration Generelles Verlangen der bundesrechtlichen Höchstgebühren und Einführung 
neuer Gebühren (sofortige Umsetzung)

75

SID-Kl-27 P2420 Polizei BL Verrechnungspreise für Leistungen zugunsten des Bundes um 5 % erhöhen 
(z.B. Autobahnpolizei, Arbeitsämter usw.)

70

SID-Kl-28 P2441 Jugendanwaltschaft Anpassen Verfahrenseinnahmen aus Jugendstrafverfahren auf kostendeckende 
Ansätze

53

SID-Kl-29 P24001 GS Abbau von 60% Arbeitspensum bei der Koordinationsstelle Strafregister KOST 64

SID-Kl-30 P24004 GS M3 Reduktion Lizenzen 50

SID-Kl-31 P2401 Rechtsdienst des RR Dezentralisierung der Volontariatsadministration sowie Verlängerung der Bear-
beitungsfristen gemäss Leistungsauftrag

39

SID-Kl-32 P24005 GS Optimierung Ausgaben und Einnahmen FuV 34

SID-Kl-33 P24004 GS Halbierung der Veranstaltungskosten 20

SID-Kl-34 P2402 Aufsichtsstelle 
Datenschutz

Tätigkeit der Datenschutz-Aufsichtsstelle um 10 % reduzieren 10

SID: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifi schen Massnahmen 11'041
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Nr. in LRV Profi tcenter Dienststelle Titel der Massnahme Entlastungsbetrag 
kummuliert bis 
und mit Budget 

2013 in TCHF 

Ü-5-SID div. div. ANTEIL SID: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 reduzieren 50

Ü-7-SID div. div. ANTEIL SID: Ausweisung der Effi zienzgewinne resultierend aus dem ERP-Projekt 
(IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal) 

150

SID: EP 12/15 TOTAL 11'241

BKSD-1 P2507 Sekundarschulen Neuordnung der Sekundarschulkreise führt zur Senkung Anzahl Klassen 7'166

BKSD-2 P2508 / P2510 Gymnasien / 
Berufsfachschulen

Erhöhung der Pfl ichtlektionen der Fachlehrer auf der Sekundarstufe II 1'542

BKSD-4 P2507 Sekundarschulen Erhöhung der Pfl ichtlektionen der Fachlehrer der Sekundarschule 1'200

BKSD-6 P25124 Kulturelles Beitragserhöhung an das Theater Basel streichen (gemäss Volksentscheid) 1'500

BKSD-7 P2507 Sekundarschulen Anpassung der Löhne für Stellvertretungen von Lehrpersonen an den effektiv 
erbrachten Arbeitsaufwand 

417

BKSD-Kl-1 P2511 AKJB Teilverzicht auf das Einführen von Betriebsbeiträgen an die ehem. Tarifheime 800

BKSD-Kl-2 P2507 Sekundarschulen Anpassung Kurs- und Abteilungsgrösse auf Sekundarstufe I 700

BKSD-Kl-4 P2501 Schulabkommen Keine weiteren Kantonsbeiträge für vollzeitliche, dual konzipierte Angebote 
der berufl ichen Grundbildung

100

BKSD-Kl-5 P2511 AKJB Bedarfsplanung: Verzögerung von Projekten, neue Plätze nur noch mit einem 
Betriebsbeitragsanteil von 30%, Verzicht auf einzelne Vorhaben

450

BKSD-Kl-6 P2509 / P2506 / 
P2508

AfBB / AVS / Gym Lehrerweiterbildungen nur noch ausserhalb der Unterrichtszeit 300

BKSD-Kl-7 P2505 SBMV Reduktion Budget Materialpauschalen 300

BKSD-Kl-9 P2501 Schulabkommen Übergabe der Hochschule für Landwirtschaft (SLH) Zollikofen an den 
Kanton Bern / Aufhebung des Konkordates und Unterstellung unter die 
 Fachhochschulvereinbarung

200

BKSD-Kl-10 P2510 Berufsfachschulen Zulassungsbedingungen für die WMS und FMS (und BM) vereinheitlichen 80

BKSD-Kl-11 P2511 AKJB Sparpotenzial bei Verträgen mit Heimen ausschöpfen (Reduktion Standards) 150

BKSD-Kl-12 P2511 AKJB Erhöhung der Elternbeiträge an die Mittagsverpfl egung von heute CHF 3.- auf 
5.- 

150

BKSD-Kl-13 P2500 Generalsekretariat Support für den Schulbereich Verträge und Lizenzen neu verhandeln 130

BKSD-Kl-14 P2500 Generalsekretariat Verschiebung HW-Migration um 1 Jahr 100

BKSD-Kl-15 P2511 AKJB Korrektur der Betriebsbeiträge bei ausserkantonalen Unterbringungen (techni-
sche Verschiebung)

100

BKSD-Kl-16 P2512 Amt für Kultur Erhöhung der Eintrittspreise bei den Museen und Gebühren bei Dienstleistun-
gen 

60

BKSD-Kl-17 P2513 Sportamt Reduktion der JSBL- Beiträge an Vereine 50

BKSD-Kl-18 P2511 AKJB Wegfall der ambulanten, medizinischen Logopädie (Übernahme durch Gesund-
heitswesen), bereits vorbeschlossen 

30

BKSD-Kl-19 P2500 Generalsekretariat Reduktion Ausbildungsbudget, welches für die gesamte Verwaltung im General-
sekretariat verwaltet wird

20

BKSD: Entlastungsbeitrag aus direktionsspezifi schen Massnahmen 15'545

Ü-5-BKSD div. div. ANTEIL BKSD: Aufwand externe Gutachter, Berater etc. auf Stand 2009 
 reduzieren

350

Ü-7-BKSD div. div. ANTEIL BKSD: Ausweisung der Effi zienzgewinne resultierend aus dem 
 ERP-Projekt (IT-Optimierung im Bereich Rechnungswesen und Personal) 

375

Ü-Kl-10-BKSD div. div. ANTEIL BKSD: Gesamtaufwand für Infomatik bei allen Direktionen und 
 gerichten auf Stand 2009 zurückführen

66

BKSD: EP 12/15 TOTAL 16'336

GER-Kl-1 P2600 Kantonsgericht Optimierung bei den Gerichten 387

GER: EP 12/15 TOTAL 387

TOTAL 74'588
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7. Rechtsgrundlagen und angewandtes Regelwerk

7.1 Rechtsgrundlagen
Das Finanzrecht des Kantons Basel-Landschaft stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:
 - Kantonsverfassung (namentlich die §§ 31, 66, 73, 75, 129 bis 135)
 - Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310) 
 - Dekret zum Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310.1) 
 - Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz (SGS 310.11)
 - Verordnung zur Steuerung der Finanzstruktur (SGS 310.13)
 - Verordnung über die Bewertung und Abschreibung des Verwaltungsvermögens (SGS 310.14)
 - Verordnung über das Controlling der Beteiligungen (SGS 314.51)
 - Weisungen der Finanz- und Kirchendirektion
 - Handbuch Finanz- und Rechnungswesen (RRB Nr. 1343 vom 21. September 2010 und RRB Nr. 1488 
vom 25. Oktober 2011)

Die Bestimmungen aus der Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes und des Dekretes zum Finanzhaushaltsgesetz, 
 welche die Ausgliederung der Spitalbetriebe betreffen, wurden auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt. Es handelt sich 
um folgende Bestimmungen: 

Finanzhaushaltsgesetz: § 11 Abs. 4, § 15 Abs. 8 und § 30a Abs. 6 und 7
Dekret zum Finanzhaushaltsgesetz: § 9 Abs. 2 lit. c

Die Spitalbetriebe sind bis Rechnung 2011 im Konsolidierungskreis des Kantons enthalten. Ab Voranschlag 2012 wer-
den die Abgeltungen an die Spitalbetriebe im Transferbereich des Generalsekretariats VGD aufgeführt.

7.2 Rechnungsmodell des Kantons (HRM2)
Die Rechnungslegung und Haushaltsführung richtet sich nach der Fachempfehlung "Harmonisiertes Rechnungs-
legungs modell für die Kantone und Gemeinden - HRM2" vom 25. Januar 2008 der Schweizerischen Finanzdirektoren-
konferenz. 

7.3 Rechnungsaufbau
Die Erfolgsrechnung (ER) zeigt den periodisierten Wertverzehr und Wertzuwachs sowie das Jahresergebnis. Der Abschluss 
der Erfolgsrechnung erfolgt stufenweise. In der ersten Stufe wird das operative Ergebnis exklusive Finanzertrag und 
 -aufwand ausgewiesen. Die zweite Stufe zeigt das ordentliche Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und Aufwenden 
(inkl. Finanzertrag und -aufwand). In der dritten Stufe werden im Jahresergebnis ausserordentliche Geschäftsfälle erfasst. 

Die Bilanz zeigt die Vermögens- und Kapitalstruktur des Kantons. Die Unterscheidung zwischen Finanz- und Verwaltungs-
vermögen bildet die fi nanzrechtliche Basis für die Regelung der Verfügungsgewalt über das Vermögen des Kantons. 
Das Finanzvermögen umfasst alle nicht für die Aufgabenerfüllung gebundenen Mittel wie die fl üssigen Mittel, die lau-
fenden Guthaben und die Tresorerieanlagen. Die Verwaltung dieser Mittel erfolgt gemäss Verordnung zur Steuerung der 
Finanzstruktur (SGS 310.13) und liegt im Kompetenzbereich des Regierungsrates. Demgegenüber bedarf der Einsatz von 
Mitteln für die Aufgabenerfüllung der Zustimmung des Parlamentes im Rahmen des Kreditbewilligungsverfahrens. Soweit 
bei der Aufgabenerfüllung Vermögenswerte geschaffen werden, stellen diese Verwaltungsvermögen dar. Verwaltungs-
vermögen ist somit gekennzeichnet durch eine dauernde Bindung von Mitteln für die unmittelbare Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben bzw. für einen öffentlich-rechtlich festgelegten Zweck. Die Passiven sind in Fremd- und Eigenkapital unterglie-
dert. Im Eigenkapitalnachweis wird die Veränderung des Eigenkapitals detailliert pro Eigenkapitalposition nachgewiesen 
(Jahresabschluss). Die Planbilanz basiert auf Annahmen und berücksichtigt keine Ergebnisse aus dem Restatement Etappe 
3 (Neubewertung Finanzvermögen per Ende 2013). 

Im Anhang der Jahresplanung (Voranschlag und Jahresprogramm) beziehungsweise des Jahresberichts (Staatsrechnung 
und Amtsbericht) sind in Ergänzung zu den vorgängig beschriebenen Rechnungselementen wesentliche Einzelheiten fest-
gehalten und kommentiert. Unter anderem enthält der Anhang zur Jahresplanung folgende Angaben: Zusammenstellung 
von Aufwand und Ertrag nach Aufgaben (funktionale Gliederung) und nach Kostenarten (volkswirtschaftliche Gliede-
rung), Verzeichnis der Verpfl ichtungskredite, Voranschläge der Spezialrechnungen kantonaler Anstalten. Der Anhang der 
Jahresplanung und des Jahresberichts enthält die Nennung des auf die Rechnungslegung anzuwendenden Regelwerks 
und eine Begründung der Abweichungen; Zusammenfassung der Rechnungslegungsgrundsätze und der wesentlichen 
Grundsätze für die Bilanzierung und Bewertung; Bezeichnung der erfassten Organisationseinheiten und Angaben zu den 
ausserordentlichen Aufwendungen und Erträgen. Während der Laufzeit des Entlastungspakets 12/15 wird im Anhang der 
Jahresplanung eine Liste der einzelnen Massnahmen publiziert. Im Anhang der Jahresplanung folgt ein Überblick über die 
laufenden Gesetzgebungsarbeiten für das Jahr 2013 und ein Überblick über die sich in Vorbereitung und Berarbeitung 
befi ndlicher Landratsvorlagen. 
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7.4 Erfasste Organisationseinheiten
Die Jahresplanung umfasst folgende Organisationseinheiten:
 - Kantonale Behörden
 - Finanz- und Kirchendirektion
 - Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
 - Bau- und Umweltschutzdirektion
 - Sicherheitsdirektion
 - Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion
 - Gerichte 

Die Fonds und Vorfi nanzierungen werden weiterhin im Anhang zur Jahresplanung und zum Jahresbericht geführt.

7.5 Grundsätze der Budgetierung und Rechnungslegung

Periodenabgrenzung
Das HRM2 ist auf die periodengerechte Verbuchung von Aufwendungen und Erträgen ausgerichtet. Die relevanten 
Finanzvorfälle werden im Zeitpunkt des Entstehens der entsprechenden Verpfl ichtungen und Forderungen erfasst 
und nicht wenn diese zur Zahlung fällig beziehungsweise als Zahlungen eingegangen sind. Dieses Prinzip ist mit dem 
Grundsatz der Sollverbuchung verankert. 

Bruttodarstellung1

Das Prinzip des getrennten Ausweises von Aufwand bzw. Ausgaben und Ertrag bzw. Einnahmen ohne gegenseitige 
Verrechnung (Bruttodarstellung) bleibt weiterhin ein wichtiger Grundsatz für die Rechnungsführung, wobei eine leichte 

Investitions-
ausgaben

361.4

Betriebl. Aufwand
2'466.0

Finanzaufwand
33.5

a.o. Aufwand
0.0

Investitions-
einnahmen

60.9

Betriebl. Ertrag
2'373.5

Finanzertrag
101.4

a.o. Ertrag
0.0

Netto-
investitionen

300.5

Investitionsrechnung Erfolgsrechnung

Netto-
investitionen

300.5

Finanz-
vermögen
ca. 1'127

Verwaltungs-
vermögen
ca. 2'305

Selbst-
fi nanzierung

– 31.3

Fremd-
kapital

ca. 3'134

Finanz.-
Saldo
331.7

Eigenkapital
298

Finanzierungsrechnung

Bilanz

Ergebnis betriebl. Tätigkeit  – 92.6

Ergebnis aus Finanzierung  67.8

Ausserordentliches Ergebnis  0.0

Operatives Ergebnis  – 24.8

Gesamtergebnis  – 24.8

Abschreibungen VV 63.4
Einlage in Fonds EK 0.1
Entnahmen aus Fonds EK – 70.0
Entnahme EK 0.0
Gesamtergebnis – 24.8

Selbstfi nanzierung – 31.3

Budget 2013
(nicht konsolidiert)

Angaben in Mio. CHF

1  Anmerkung der BUD: Abweichend von den Vorgaben der Revision zum eidg. Gebäudeprogramm werden Auszahlungen der 
 Konferenz kantonaler Energiedirektoren nicht als durchlaufende Positionen gezeigt. Die geplanten Auszahlungen an Förderbeiträge 
 für den Kanton Basel-Landschaft betragen im Jahr 2013 CHF 3'500'000.
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Aufweichung in HRM2 vorgesehen ist. Die Verpfl ichtungskreditsummen werden netto, das heisst abzüglich der Beiträ-
ge Dritter, ausgewiesen.

Vollständigkeit
In der Jahresplanung sind alle zu erwartenden Aufwende und Erträge sowie Investitionsausgaben und -einnahmen 
aufzuführen. 

Jährlichkeit
Das Voranschlagsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Nicht beanspruchte Kredite verfallen grundsätzlich am Ende des 
Voranschlagsjahr. Davon ausgenommen sind Kreditübertragungen gemäss § 30 Abs. 1bis FHG. 

Spezifi kation
Aufwende und Erträge sowie Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen sind nach Organisationseinheiten und 
nach der Artengliederung des Kontenrahmens zu unterteilen. Davon ausgenommen sind die Organisationseinheiten 
mit Globalbudget. Kredite sind grundsätzlich für den umschriebenen Zweck zu verwenden. Der Regierungsrat kann in 
der Investitionsrechnung im Rahmen des bewilligten gesamten Investitionsvolumens zwischen den einzelnen Objekten 
und in der Erfolgsrechnung im Rahmen des gesamten Lohnkredites Kreditverschiebungen vornehmen. 

Wesentlichkeit
Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit müssen sämtliche Informationen offen gelegt werden, die für eine rasche und 
umfassende Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage notwendig sind.

Verständlichkeit:
Die Informationen müssen auch für aussenstehende Interessierte klar, verständlich und nachvollziehbar sein. 

Zuverlässigkeit:
Die Informationen sollen sachlich richtig sein und richtig dargestellt werden. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise soll 
die Rechnungslegung bestimmen (vgl. auch die Periodenabgrenzung). Die Informationen sollen willkürfrei und wertfrei 
dargestellt werden (Neutralität). Die Darstellung soll nach dem Vorsichtsprinzip erfolgen. 

Vergleichbarkeit:
Die Voranschläge des Gesamtkantons und der Verwaltungseinheiten sollen sowohl untereinander als auch über die Zeit 
hinweg vergleichbar sein.

Stetigkeit:
Die Stetigkeit ist gewährleistet, wenn die gewählten Grundsätze der Rechnungslegung und Budgetierung wie auch die 
Strukturen der Berichterstattung über einen längeren Zeitraum beibehalten werden. Notwendige Änderungen werden 
transparent ausgewiesen.
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7.7 Abweichungen von HRM2 
Sämtliche Abweichungen zum HRM2 werden im Folgenden ausgewiesen und begründet.

1. Bis anhin wurden die Investitionsbeiträge für Investitionen Dritter - in Abweichung zu HRM2 - über die Erfolgs-
rechnung verbucht. Die Regierung hat eine Parlamentsvorlage verabschiedet, welche im Jahr 2012 beschlossen 
werden soll und welche zum Ziel hat, ab dem Jahr 2013 die Investitionsbeiträge über die Investitionsrechnung 
abzuwickeln (also keine Abweichung zu HRM2). Die exakten Bestimmungen über Aktivierung und zukünftige 
Abschreibungen dieser Beiträge muss in einer Arbeitsgruppe zwischen FKD, BUD und VGD noch ausgearbeitet 
 werden. Abschreibungen fallen erstmalig ab dem Jahr 2014 an.

2. Fonds und Spezialfi nanzierungen werden im Anhang ausserhalb der Staatsrechnung geführt. Es werden  lediglich 
Fonds (Fremdkapital und Eigenkapital) und Vorfi nanzierungen (Eigenkapital) unterschieden. Spezialfi n anzierungen 
werden als Fonds berücksichtigt. Somit entfallen die Sachgruppen der Spezialfi nanzierungen.

3. Informatik (Hard- und Software), Mobilien, Fahrzeuge und Maschinen werden unabhängig von der Aktivierungs-
grenze nicht aktiviert. Sie werden über die Erfolgsrechnung verbucht.

4. Schlösser, Ruinen und Denkmäler generieren Unterhaltskosten und sind praktisch nicht veräusserbar, da kein Markt 
für solche Liegenschaften besteht. Aus diesem Grund werden Schlösser, Ruinen und Denkmäler mit CHF 0 bilan-
ziert, da sie keinen betriebswirtschaftlich begründbaren Substanzwert aufweisen bzw. rechtfertigen.

5. Gemäss der überarbeiteten Fachempfehlung Nr. 8 des HRM2 Handbuches (Änderung vom April 2011) werden 
 Vorfi nanzierungen über die Erfolgsrechnung zur Glättung der Abschreibungen aufgelöst. Dieses Verfahren setzt 
auch der Kanton BL um, mit einer Ausnahme: Der Fonds H2 wird zur Glättung der Investitionsrechnung verwendet, 
wie dies im Gesetz zum Bau der H2 festgehalten wurde.

7.8 Abschreibungsmethoden
Die Abschreibungen werden in der Verordnung über die Bewertung und Abschreibung des Verwaltungsvermögens 
geregelt (RRB 1235 vom 7. September 2010).

Das Verwaltungsvermögen wird gemäss der Entwertung durch Nutzung über die angenommene Nutzungsdauer linear 
abgeschrieben. Ausgaben für Investitionen, welche den Betrag von CHF 300'000 pro Objekt unterschreiten, werden in 
der Erfolgsrechnung verbucht. 

Die Abschreibungen erfolgen ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, was bei grösseren Projekten auch bei etappen-
weisen Inbetriebnahmen geschehen kann (z.B. Teileröffnung einer Kantonsstrasse). 

Es kommen folgende Anlagekategorien zur Anwendung:

Anlageklasse Nutzungsdauer in Jahren Abschreibungssatz  in %

Grundstücke keine Abschreibung

Vorbereitungsarbeiten, Gebäude (Rohbau, Innenausbau) 30 3.33

Gebäude (Haustechnikanlagen), Betriebseinrichtungen, Umgebung 15 6.67

Baunebenkosten / Honorare, Ausstattung 1 100.00

Kantonsstrassen 40 2.50

Elektromechanische Anlagen Tunnelbau 20 5.00

Kantonale Hochleistungsstrassen 40 2.50

Wasserbauten 40 2.50

ÖV-Anlagen 40 2.50

Kanalisation AIB 60 1.67

Tiefbauten AIB 25 4.00

Maschinen AIB 15 6.67

EMSRT AIB (Elektronik, Maschinen, Steuerung, Anlage) 10 10.00

Werkstrassen AIB 40 2.50

Tunnel AIB 40 2.50

Deponiekörper AIB 30 3.33

Fernwärmeleitungen AIB 40 2.50

Funkanlagen (Polycom) 15 6.67

Anlagen im Bau – –
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Das Finanzvermögen wird nicht abgeschrieben. Wertveränderungen beim Finanzvermögen sind separat zu ermitteln 
und mit Wertberichtigungen zu berücksichtigen. Die Wertschriften im Finanzvermögen werden wie bisher per Bilanz-
stichtag zum eidg. Steuerwert bewertet, die Anlagen im Finanzvermögen werden einer periodischen Neubewertung 
unterzogen.

7.9 Angaben zum ausserordentlichen Aufwand und Ertrag
In der Jahresplanung 2013 werden keine ausserordentlichen Aufwände und Erträge beansprucht. 

7.10 Kommentierungsgrundsätze
Für den Ausweis der folgenden beiden Zahlenbereiche "Erfolgsrechnung (ohne Verpfl ichtungskredite und Transfers)" 
sowie "Transferaufwand und -ertrag" gelten die folgenden Kommentierungsvorschriften: 

Abweichungen in den einzelnen Budgetkrediten/-positionen gegenüber dem Vorjahr (Aufwand- und Ertragsseite), 
welche 

 - CHF 50'000 und mind. 10% (beide Kriterien gleichzeitig erfüllt) oder 
 - mindestens CHF 500'000 betragen 

sind zu kommentieren. 

Die Kommentierung der Verpfl ichtungskredite in der Erfolgsrechnung sowie der Positionen der Investitionsrechnung 
umfasst nur wesentliche Informationen und erfolgt situativ. Des weiteren sind gemäss § 23 Abs. 2 Finanzhaushalts-
gesetzt Verpfl ichtungskredite, welche erst während des Voranschlagsjahres beschlossen werden, zu bezeichnen und 
zu kommentieren.
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8. Defi nition Kennzahlen

Konsolidierter 
Gesamtaufwand

3 Aufwand - 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 35 Einlagen in Fonds und 
 Spezialfi nanzierungen - Durchlaufende Beiträge - 38 ausserordentlicher Aufwand 
- 39 Interne Verrechnungen + Sachanlagen + Investitionen auf Rechnung Dritter 
+ Immaterielle Anlagen + Darlehen + 55 Beteiligungen und Grundkapitalien + 56 Eigene 
Investitionsbeiträge

Laufender Ertrag 40 Fiskalertrag + 41 Regalien und Konzessionen + 42 Entgelte + 43 Verschiedene Erträge 
+ 46 Transferertrag

Selbstfi nanzierung Saldo Erfolgsrechnung + 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen - 4490 Aufwertungen 
Verwaltungsvermögen + 383 Zusätzliche Abschreibungen + 351 Einlagen in Fonds und 
Spezialfi nanzierungen im Eigenkapital - 451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfi nanzie-
rungen im Eigenkapital + 389 Einlagen in das Eigenkapital - 489 Entnahmen aus dem 
Eigenkapital

Transferausgaben 36 Transferaufwand - 364 Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen - 365 
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen + 56 Eigene Investitionsbeiträge

Staatsquote Konsolidierter Gesamtaufwand in % des Volkseinkommens Basel-Landschaft

Steuerquote Fiskalertrag (Steuern) in % des Volkseinkommens Basel-Landschaft

Selbstfi nanzierungsgrad Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körper-
schaft aus eigenen Mittel fi nanzieren kann. Selbstfi nanzierung in % der Nettoinvestitionen

Kapitaldienstanteil Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Die Kennzahl gibt Auskunft 
darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen 
(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden fi nanziellen 
Spielraum hin.
[(340 Zinsaufwand – 440 Zinsertrag) + (330 Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungs-
vermögen + 332 Abschreibungen immaterielle Anlagen)] in % des Laufenden Ertrags

Zinsbelastungsanteil Die Grösse sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zins-
aufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.
(340 Zinsaufwand – 440 Zinsertrag) in % des Laufenden Ertrags

Investitionsanteil Weist auf die Investitionsintensität eines Gemeinwesens hin.
Bruttoinvestitionen in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Transferanteil Transferausgaben in % des konsolidierten Gesamtaufwandes

Nettoverschuldungs-
quotient

Diese Grösse zeigt, welcher Anteil der Fiskalerträge bzw. wie viele Jahrestranchen erfor-
derlich wären, um die Nettoschuld abzutragen.
20 Fremdkapital – 2068 Passivierte Investitionsbeiträge – 10 Finanzvermögen in % des 
40 Fiskalertrags 

Nettoschuld I in CHF Wichtigste Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens eines Gemein-
wesens. Zeigt unter anderem, wie volatil ein Gemeinwesen auf Zinsschwankungen voraus-
sichtlich reagieren wird. 
20 Fremdkapital – 10 Finanzvermögen

Nettoschuld I in CHF / 
Einwohner

Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der 
 Einwohner und nicht auf ihre Anzahl ankommt.
(20 Fremdkapital – 10 Finanzvermögen) : Anzahl Kantonseinwohner
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9. Überblick über die geplanten und laufenden Gesetzgebungsarbeiten 
 (Gesetze und Dekrete) für das Jahr 2013

Kantonale Behörden (KB)

Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 120 Gesetz über die politischen 
Rechte

Teilrevision
Schaffung der Gesetzesgrund-
lage für e-Voting und kleinere 
Anpassungen

In Arbeit Landeskanzlei

Finanz- und Kirchendirektion (FKD)

Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 310; 310.1 Finanzhaushaltsgesetz; 
Dekret zum Finanzhaushalts-
gesetz

Teilrevision
Präzisierung der Bestimmung 
zu den Verpfl ichtungskrediten 
und der Defi nition von neuen 
Ausgaben

Finanzverwaltung

SGS 834; 834.2 Gesetz zur Staatsgarantie 
der Basellandschaftlichen 
Pensionskasse; Dekret über die 
berufl iche Vorsorge der BLPK

Reform der Basellandschaft-
lichen Pensionskasse (BLPK).

In der Finanzkommission Finanzverwaltung

SGS 761 Gesetz über die Feuerwehr Der Regierungsrat wird die 
dazugehörige Verordnung 
 ausarbeiten und den Gemein-
den zur Anhörung unterbreiten. 
Die Verordnung wird ebenfalls 
auf den 1. Januar 2013 in Kraft 
treten.

Das Gesetz soll auf den 
1. Januar 2013 in Kraft treten

Stabsstelle Gemeinden

SGS 180.10 Neue Gemeinderechnungs-
verordnung (HRM2)

Der Regierungsrat hat - gestützt 
auf das neue Gemeindegesetz - 
die neue Gemeinderechnungs-
verordnung für die Einwohner-
gemeinden beschlossen und 
auf den 1. Januar 2014 in Kraft 
gesetzt. Damit verbleibt den 
Gemeinden genügend Zeit, ihre 
Buchhaltung und ihre EDV auf 
die neuen Regelungen gemäss 
HRM2 umzustellen.

Stabsstelle Gemeinden

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD)

Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 842 Gesetz über die Wohnbau- und 
Eigentumsförderung

evtl. Teilrevision
in Umsetzung der Initiative 
"Förderung des selbst genutz-
ten Wohneigentums und des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus

Konkretisierung noch offen KIGA Baselland

SGS 842.1 Dekret über die Wohnbau- und 
Eigentumsförderung

evtl. Teilrevision
in Umsetzung der Initiative 
"Förderung des selbst genutzten 
Wohneigentums und des 
gemein nützigen Wohnungsbaus"

Konkretisierung noch offen KIGA Baselland
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Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 221.2 Dekret zum Bundesgesetz 
betreffend die Arbeit in den 
Fabriken vom 18. Juni 1914

Komplette Überarbeitung der 
veralteten Bestimmungen über 
das kantonale Einigungsamt 
und Anpassung an die heutigen 
Gegebenheiten

2013: Startphase; Überweisung 
an den Landrat voraussichtlich 
2014

KIGA Baselland

SGS 570 Waldgesetz Teilrevision 2013 / 2014:
Waldfl ächenerhaltung, (statische 
Waldgrenzen, Bauen im Wald, 
Befahren von Waldareal); 
Fahrplan abhängig von der 
Änderung der Waldverordnung 
auf Bundesstufe

2013: Startphase: Aufbau der 
Projektorganisation, Einbezug 
der Beteiligten und Betroffenen

Amt für Wald

SGS 211 EG ZGB Teilrevision
Ergänzung Achter Teil, Abschnitt 
B "Amtliche Vermessung und 
Geografi sches Informations-
system" um Bestimmungen 
zum ÖREB-Kataster

Start der Erarbeitung Mitte 
2013; Überweisung an den 
Landrat voraussichtlich 2014

Amt für Geoinformation

SGS 901 Gesundheitsgesetz, Abschnitt V Teilrevision
im Zusammenhang mit einer 
Neuregelung des Rettungs-
wesens

In Arbeit Generalsekretariat

SGS 645 Schulgesundheitsgesetz Revision
im Zusammenhang mit den Ver-
änderungen im Bildungsbereich

In Arbeit

Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD)

Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 430 Strassengesetz Teilrevision
Finanzierung Bushaltestelle

Materielle Behandlung 
bis Mitte 2013

Tiefbauamt

SGS 480 Gesetz zur Förderung des 
öffentlichen Verkehrs

Teilrevision in den Bereichen:
öV und Behinderte,
Investitionsbeiträge,
Anpassungen an Bundesrecht

Grundlagen erarbeitet Tiefbauamt /
öffentlicher Verkehr

SGS 780 / GS 30.787 Umweltschutzgesetz BL § 48 Aufgaben der Gemeinden:
Ergänzung im Bereich 
Lichtimmissionen (Schutz der 
nächtlichen Dunkelheit)

Grundlagen in 
Erarbeitung

Lufthygieneamt

SGS 780 Umweltschutzgesetz 
Basel-Landschaft (USG BL)

Teilrevision
Bioabfälle als Teil der Siedlungs-
abfälle effi zient verwerten

In Vorbereitung
Entwurf für Mitbericht

Amt für Umweltschutz und 
Energie

SGS 490 Energiegesetz Revision
(Minergie, Elektroheizungen, 
Wärmekraftkopplung, usw.)

In Vorbereitung Amt für Umweltschutz und 
Energie

SGS 400 Raumplanungs- und 
Baugesetz (RBG)

Änderung RBG § 101 Abs. 2
Garagenvorplätze bei direkten 
Ausfahrten auf Strasse (Motion 
2009 / 226 R. Richterich)

Mitbericht SID und 
Tiefbauamt läuft

Bauinspektorat

SGS 400 Raumplanungs- und Baugesetz 
(RBG)

Änderung RBG § 126
Anzeigepfl icht der Publikation 
bei Parzellen gegenüber Fuss- / 
Gehwegen oder Quartier-
strassen (Motion 2009 / 299 
Petra Schmidt)

Gesetzesvorlage in 
Erarbeitung

Bauinspektorat
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Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 400 Raumplanungs- und Baugesetz 
(RBG)

Änderung RBG § 13 Abs. 2 
und neuer § 12a
Gewässerzonen (Umsetzung 
von Bundesrecht)

Gesetzesvorlage in 
 Vernehmlassung

Generalsekretariat /
Rechtsdienst

SGS 400 Raumplanungs- und Baugesetz 
(RBG)

Änderung diverser 
 Bestim mungen des RBG
Umsetzung des Konkordats 
zur Vereinheitlichung der Bau-
begriffe (IVHB)

Gesetzesvorlage in 
 Vernehmlassung

Generalsekretariat /
Rechtsdienst

Sicherheitsdirektion (SID)

Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 700 Polizeigesetz Teilrevision
Neuordnung der Aufgaben-
verteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden im Polizeibereich

Die Gesetzesvorlage wird dem 
Landrat im 3. Quartal 2012 
unterbreitet

Generalsekretariat

SGS 110 Bürgerrechtsgesetz Teilrevision
Teilweise Neuregelung der 
Voraussetzungen für die 
 Einbürgerung

Zurzeit läuft die 
 Vernehmlassung

Bereich Zivilrecht

SGS 131 Landratsgesetz Teilrevision
Gesetzliche Verankerung des 
Beteiligungscontrollings

Landrätliche  
Kommissionen

Generalsekretariat

neu Förderung der Freiwilligenarbeit Gesetz über die Förderung 
der Freiwilligenarbeit 

Zurzeit läuft die 
 Vernehmlassung

Generalsekretariat

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD)

Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

SGS 640, GS 34.0637 Bildungsgesetz Das Bildungsangebot wird 
ergänzt durch die Schuldienste 
und die BerufsWegBereitung 
und entsprechende Daten-
schutz bestimmungen

Siehe Landratsvorlage betref-
fend Überführung des Projektes 
BerufsWegBereitung (BWB) in 
den Grundauftrag des Amtes 
für Volksschulen (AVS) und des 
Amtes für Berufsbildung und 
Berufsberatung (AfBB)

Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung (AfBB) in 
Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Volksschulen (AVS)

SGS 640 Bildungsgesetz Teilrevision
Familienergänzende Betreuung 
im Schulbereich

Landratsvorlage ist erarbeitet, 
im Januar 2012 jedoch vom 
Landrat an die BKSK zurückge-
wiesen

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)

SGS 640 Bildungsgesetz Teilrevision
Schulsozialarbeit auf 
allen Stufen

Beschluss über die Ausarbeitung 
einer Landratsvorlage durch 
die Regierung im Spätsommer 
2012 vorgesehen; Erarbeitung 
im 2013

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)

SGS 850 Sozialhilfegesetz Totalrevision
Behindertenhilfe

Fertigstellung von Gesetz und 
Verordnungen bis Ende 2013

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)

neu Hochschulkonkordat und 
Zusammenarbeitsvereinbarung 
im Hochschulbereich

Neues Gesetz Vernehmlassung Stabsstelle Hochschulen

SGS 641.11 Verordnung Kindergarten 
und Primarschule

Regulierungen für Harmos-
Umsetzung ab 2015 / 2016

Regierungsratsbeschluss 
bereit

Projektleitung 
Bildungs harmonisierung

SGS 150.1 Personaldekret Anpassung der Lektionenzahl 
Kindergarten / Primarschule 
im Zuge der Umstellung auf 45 
Minuten-Lektionen §5

Landratsvorlage bereit Projektleitung 
Bildungsharmonisierung
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Nummer des 
Gesetzes 
(falls vorhanden)

Titel des Gesetzes Total- oder Teilrevision 
(bei Teilrevision mit 
Stich worten zum Bereich)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

neu „Laufbahnverordnung“ Neuregulierung Laufbahn als 
Ablösung der Verordnung über 
Beurteilung, Beförderung, 
 Zeugnis und Übertritt (VO BBZ)

Regierungsratsbeschluss 
in Erarbeitung

Mandat
Leistungsmessung

SGS 642.11 Verordnung Sekundarschulen Anpassungen an die neue 
Stundentafel

Regierungsratsbeschluss 
in Erarbeitung

Mandat
Sekundarschule

SGS 648.11 Verordnung über das Raum-
programm für Sekundarschul-
anlagen

Anpassungen an die neue 
Stundentafel

Regierungsratsbeschluss
in Erarbeitung

Steuerung 
Raumressourcen

SGS 640 Bildungsgesetz Regelung
Integrative Schulung

Landratsvorlage / 
Vernehmlassung

Mandat
Integrative Schulung

neu Verordnung Förderangebote 
und Verstärkte Massnahmen

Neuregulierung der Förder-
angebote und Aufhebung der 
Verordnung Sonderschulung 
und Teile der Verordnung 
 Kindergarten, Primarschule 
und Sekundarschule

Regierungsratsbeschluss 
in Erarbeitung

Mandat
Integrative Schulung



An
ha

ng

309

10. Übersicht über die in Vorbereitung und Bearbeitung befi ndlichen Landratsvorlagen
 für das Jahr 2013

Kantonale Behörden (KB)

Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

Infobest Palmrain (Anschlusslösung) Gilt es auszuarbeiten Landeskanzlei

Trinationaler Eurodistrict (TEB) 
(Anschlusslösung)

Gilt es auszuarbeiten Landeskanzlei

Interreg V (Anschlusslösung) Gilt es auszuarbeiten Landeskanzlei

Finanz- und Kirchendirektion (FKD)

Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

ERP-Etappe 3 In Arbeit; wird dem Landrat im 
Herbst/Winter 2012 unterbreitet. 

Generalsekretariat 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD)

Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

Neue Amtliche Vermessung 
(AV93) 3. Etappe

Pilotierung bis März 2013 abgeschlossen; 
anschliessend Erstellung der Landratsvorlage 
bis Juli 2013

Amt für Geoinformation

Verlängerung der Vereinbarung mit der 
Zentralen Arbeitsmarkt-Kontrolle über den 
Vollzug des Bundesgesetzes über Massnahmen 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (BGSA)

Bearbeitung noch nicht begonnen KIGA Baselland

Alterspolitik: Altersbericht "Wohnen im Alter" In Arbeit Generalsekretariat

Versorgungsbericht der vier Nordwestschweizer 
Kantone (stationäre Spitalversorgung)

Das gemeinsame Monitoring wird derzeit 
vorbereitet. Durchführung im Jahr 2013

Generalsekretariat

Mammographie-Screening Landratsvorlage ist vorbereitet. Priori sierung 
durch Regierungsrat erforderlich

Generalsekretariat

Beitrag Medizinische Notrufzentrale (MNZ) Priorisierung durch Regierungsrat erforderlich Generalsekretariat

Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD)

Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

Allschwil; Hochwasserschutz Lützelbach Baukreditvorlage in Ausarbeitung Tiefbauamt

Allschwil, Erneuerung Baslerstrasse 
und BVB-Trasse

Baukreditvorlage in Ausarbeitung Tiefbauamt

H18 Umfahrung Laufen / Zwingen, 
 Trassesicherung nach Abschluss  Vorprojekt 
und Baukredit

Richtplan Tiefbauamt

H18, Anschluss Angenstein Projektierungskredit in Ausarbeitung Tiefbauamt

H18, Anschluss Dornach Aufl age- und Baukredit in Ausarbeitung Tiefbauamt

Liestal, Übernahme Rosenstrasse / 
 Militärstrasse und Projektierungskredit

Strassennetzplan und Projektierungs kredit 
in Ausarbeitung

Tiefbauamt

Binningen BLT-Linie 10 / 
17 Doppelspurausbau Spiesshöfl i

Projektierungskredit in Ausarbeitung Tiefbauamt

Waldenburg; Erneuerung und Ausbau 
Infrastruktur und Umbau Haltestellen

Projektierungs- und Baukredit 
in Ausarbeitung

Tiefbauamt

Augst, Sanierung und Umgestaltung 
Ortsdurchfahrt

Baukredit in Ausarbeitung Tiefbauamt

Langenbruck, Korrektion und 
Umgestaltung Hauensteinstrasse

Baukredit in Ausarbeitung Tiefbauamt
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Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

Salina Raurica; Verlegung Rheinstrasse Baukredit in Ausarbeitung Tiefbauamt

Projektierungskreditvorlage SEK I, 
Sissach Tannenbrunn
Sanierung / Umbau / Erweiterung

Machbarkeitsstudie in Arbeit Hochbauamt

Projektierungskreditvorlage SEK I, 
Laufen Ersatzneubau

Machbarkeitsstudie in Arbeit Hochbauamt

Projektierungskreditvorlage SEK I, 
Münchenstein Lärch Ersatz / Neubau

Lösungsstrategien 
in Vorbereitung

Hochbauamt

Baukreditvorlage SEK I, 
Binningen Spiegelfeld
Sanierung / Umbau 2. Etappe

Machbarkeitsstudie 
in Arbeit

Hochbauamt

Baukreditvorlage SEK I, 
Birsfelden Rheinpark
Sanierung / Umbau

Lösungsstrategien 
in Vorbereitung

Hochbauamt

Baukreditvorlage
FHNW Neubau Muttenz

Bauprojekt in Arbeit Hochbauamt

Projektierungskreditvorlage TBA, 
Werkhof Sissach
Ersatzneubauten, etappiert

Machbarkeitsstudie 
abgeschlossen

Hochbauamt

Umwidmung und Ersatzbe-schaffung (Ein-
mietungen) für die Polizeiposten Birsfelden, 
Oberwil und Therwil

RRB Nr. 1061 vom 26. Juni 2012 Hochbauamt

Beantwortung Postulat 2011 / 064: 
"Energie sparen an Schulen"

In Vorbereitung Hochbauamt

Beantwortung Postulat 2011 / 289: 
"Solarkraftwerk auf den Dächern der Arxhof 
Gebäude"

In Vorbereitung Hochbauamt

Neobiota – Handeln jetzt! 
(2012 / 043 - Motion - Die Neobiotenstrategie 
ist dem Landrat vorzustellen

Vorlage wurde 2012 aufgrund des 
 Finanzplans 2012 - 2015 zurückgestellt. 
Alternative ist in Arbeit

Sicherheitsinspektorat

Jahresbericht 2012 Sicherheitsinspektorat Wird Ende 1. Quartal 2013 erstellt Sicherheitsinspektorat

Änderung des Umweltschutz-gesetztes Basel-
Landschaft: Bioabfälle effi zient verwerten. 
Sammlung und Vergärung von Bioabfällen zur 
energetischen Nutzung

In Vorbereitung Amt für Umweltschutz und Energie

Beantwortung Motion Birkhäuser 2009 / 229: 
"Stopp der Lichtverschmutzung“

Grundlagen in Erarbeitung Lufthygieneamt

Beantwortung Motion Baumann 2011 / 151: 
"Vermeidung von unnötigen Lichtemissionen, 
Stromsparen"

Grundlagen in Erarbeitung Lufthygieneamt

ARA Rünenberg-Süd Abwasserbehandlung Projekt in Ausarbeitung Amt für Industrielle Betriebe

Sanierung Schlammanlage ARA E1 Planung 2012, 
Landratsvorlage 2013

Amt für Industrielle Betriebe

Projektierung Ausbau ProRheno AG In Vorbereitung 
(ev. auch bereits Ende 2012)

Amt für Industrielle Betriebe

Mischwasserbecken Liestal 
(Dringlichkeit ergibt sich durch Bauabsicht 
Quartierplan "Weiherweg", Liestal)

Projekt in Ausarbeitung Amt für Industrielle Betriebe

Fernwärme Polyfeld, Netzausbau Projekt in Ausarbeitung Amt für Industrielle Betriebe

Fernwärme Liestal Netzverdichtung Projekt in Ausarbeitung Amt für Industrielle Betriebe

Verkauf Fernwärmen AIB In Arbeit (Federführung AWF) Generalsekretariat
Abt. Wirtschaft und Finanzen

Deponie Elbisgraben, 
Metallausscheidung Schlacke

Projekt in Ausarbeitung Amt für Industrielle Betriebe

Deponie Elbisgraben, Ausbau und Abschluss (Abklärungen bei AWF, wie laufende Kredite 
umgebucht werden können)

Amt für Industrielle Betriebe

Nr. 2009 / 259 Motion von Petra Schmidt vom 
24. September 2009; Überprüfung des 
 Denkmal- und Heimatschutzgesetzes

Überweisung 11. November 2010 Amt für Raumplanung / 
Kantonale Denkmalpfl ege

Antwort auf Motion Nr. 2008 / 106: 
"Weiterentwicklung Kantonales Konzept 
der räumlichen Entwicklung (KORE) im Sinne 
als „Masterplan Verkehr“

Vorbereitung / verwaltungsinterne 
 Vernehmlassung

Amt für Raumplanung / 
Kantonsplanung
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Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

7. Genereller Leistungsauftrag für den 
öffentlichen Verkehr 2013 - 2017

In Erarbeitung Amt für Raumplanung / 
öffentlicher Verkehr

Vorprojekt Herzstück Basel In Erarbeitung Amt für Raumplanung / 
öffentlicher Verkehr

Prüfung Bewilligungspfl icht für Velounterstände 
(§ 94 RBV) (Postulat 2010 / 127 - E. Augsburger)

Landratsvorlage - Schriftlicher 
Bericht in Erarbeitung

Bauinspektorat

Delegation kleines Baubewilligungs verfahren 
an Verwaltungsstelle 
(Postulat 2011 / 220 - D.Schenk)

Landratsvorlage - Schriftlicher 
Bericht in Erarbeitung

Bauinspektorat

Sicherheitsdirektion (SID)

Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD)

Nummer der Vorlage 
(falls vorhanden)

Titel der Vorlage
(Thema)

Stand der Bearbeitung Federführende Stelle

Landratsvorlage betreffend Überführung des 
Projektes BerufsWegBereitung (BWB) in den 
Grundauftrag des Amtes für Volksschulen (AVS) 
und des Amtes für Berufsbildung und Berufs-
beratung (AfBB)

Zur Prüfung beim Direktionsvorsteher. 
Anschliessend Einleitung Mitberichts-
verfahren

Amt für Berufsbildung und Berufs-
beratung (AfBB) in Zusammenarbeit 
mit Amt für Volksschulen (AVS)

Landratsvorlage zum Beitritt zur Interkan-
tonalen Vereinbarung über Beiträge an die 
Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV) 
vom 22. März 2012

Vorbesprechung hat stattgefunden. 
Erstellen des Zeitplans

Amt für Berufsbildung und 
Berufsberatung (AfBB)

Universität Basel
Leistungsauftrag und Globalbeitrag 
2014 - 2017

In Vorbereitung Stabsstelle Hochschulen

Hochschulkonkordat und Zusammen-
arbeitsvereinbarung im Hochschulbereich

Start Vernehmlassung Stabsstelle Hochschulen

ICT Primarschule In Vorbereitung Stabsstelle Bildung

Umsetzung IT-Strategie Schulen In Vorbereitung Direktionsinformatik

Umsetzung Schuladministrations lösung SAL In Vorbereitung Controlling und Ressourcenplanung

Sanierungsetappe 2013 der Ruine Farnsburg Entwurf liegt im Herbst vor Amt für Kultur,
Archäologie und Museum

Subvention Theater Roxy 2014 - 2017 In Vorbereitung ab 2013 Amt für Kultur, Kulturelles

Integrative Schulung In Vernehmlassung Amt für Volksschulen (AVS)

Schaffung einer kantonalen Koordinationsstelle 
für Kinder- und Jugendhilfe für eine Versuchs-
phase von vier Jahren - Verpfl ichtungskredit

Grobkonzept formuliert als Handlungs-
empfehlung 1 im Konzept Kinder- und 
 Jugendhilfe; aktuell im Mitberichts verfahren - 
Beschluss durch die Regierung im Herbst 
2012 vorgesehen

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)

Schulsozialarbeit auf allen Stufen Grobkonzept formuliert als Handlungs-
empfehlung 10 im Konzept Kinder- und 
Jugendhilfe; aktuell im Mitberichts verfahren - 
Beschluss durch die Regierung im Herbst 
2012 vorgesehen

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)

Vorbereitung der Einführung des  Konzeptes der 
Behindertenhilfe -  Verpfl ichtungskredit

Grobplanung vorhanden, welche im 
2. Halbjahr 2012 mit den Kooperations-
kantonen BS und BE abgesprochen wird

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)

Familienergänzende Kinderbetreuung 
im Schulbereich

Landratsvorlage mit Änderung des Bildungs-
gesetzes am 12. Januar 2012 vom Landrat 
an die BKSK zurückge wiesen, Neuplanung 
ev. gemeinsam mit dem Frühbereich, Runder 
Tisch im August 2012 als Basis für die 
Neuplanung

Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB) 
mit Fachstelle Familienfragen (SID)

Gesetz über die Behindertenhilfe Eventuell Landratsvorlage bis Ende 2013 Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB)
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11. Glossar

Abschreibungen Mit Abschreibungen erfasst man planmässige oder ausserplanmässige Wertminderungen  
von Vermögensgegenständen. Sie bilden somit den Wertverzehr einer Anlage durch 
ihren Gebrauch ab. Unter planmässigen Abschreibungen versteht man die systematische 
Verteilung des gesamten Abschreibungsvolumens eines Vermögenswertes über dessen 
 geschätzte Nutzungsdauer. Ausserplanmässige Abschreibungen dienen der Wertminderung 
von Vermögenswerten, wenn es sich zeigt, dass der Buchwert des Vermögenswertes nach 
Vornahme der planmässigen Abschreibungen aufgrund einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung über dem tatsächlichen Wert liegt.

Abschreibungsmethode Die Abschreibungsmethode beschreibt, nach welcher Systematik das Abschreibungs-
volumen eines zeitlich nur begrenzt nutzbaren Vermögenswertes planmässig verteilt wird. 
In der Regel wird zwischen der "linearen Abschreibungsmethode" und der "degressiven 
Abschreibungsmethode" unterschieden.

Aktiven Aktiven sind die mit Geld bewerteten Vermögenswerte eines Unternehmens. Die Aktiven 
befi nden sich auf der linken Seite der Bilanz. Die Aktivseite der Bilanz zeigt, in welche 
Vermögenswerte das Kapital (d.h. die fi nanziellen Mittel) investiert wurde. Die Reihenfolge 
der Aktiven entspricht in der Regel der Liquidierbarkeit.

Aufwand Erfolgsrechnerischer Begriff der Finanzbuchhaltung. Ein Aufwand ist eine monetäre 
 Bewertung der in der Rechnungsperiode verbrauchten oder verzerrten Güter und Dienst-
leistungen oder eine Erhöhung der Verbindlichkeiten. Der Aufwand wird in der Erfolgs-
rechnung in einen Betriebs- und Finanzaufwand (= operativer Aufwand) und in einen 
ausserordentlichen Aufwand aufgeteilt.

Ausgaben Als Ausgabe wird die Verminderung des Geldvermögens (Zahlungsmittelbestand +  Bestand 
an Geldforderungen - Bestand an Geldverbindlichkeiten) verstanden. Eine Ausgabe liegt 
also beim Abfl uss von Zahlungsmitteln und/oder beim Eingehen von Zahlungsverpfl ich-
tungen in Form von Geldverbindlichkeiten vor. Im HRM2 ist eine Ausgabe defi niert als 
die Bindung von Finanzvermögen zur Erfüllung öffentlicher Ausgaben. Sie bedarf einer 
Rechtsgrundlage und eines Voranschlagskredits.

Ausserordentlicher 
Aufwand und Ertrag

Aufwand und Ertrag gelten als ausserordentlich, wenn mit ihnen in keiner Art und Weise 
gerechnet werden konnte oder sie nicht zum operativen Geschäft gehören. bzw. nicht 
mit der  betrieblichen Leistungserstellung zusammenhängen. Vom Umfang her muss ein 
ausserordentlicher Aufwand oder Ertrag für den Kantonshaushalt wesentlich sein. Beispiele  
für ausserordentlichen Aufwand bzw. Ertrag sind: Ausschüttung der überschüssigen 
Goldreserven, zusätzliche (fi nanzpolitisch motivierte) Abschreibungen, Abtragung eines 
Bilanzfehlbetrags, Aufwand im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Einlagen und 
Entnahmen aus Eigenkapital (im Rahmen der Defi zitbremse).

Beiträge an 
 Investitionen Dritter 

Beiträge an Investitionen Dritter sind defi niert als geldwerte Leistungen, mit denen beim 
Empfänger dauerhafte Vermögenswerte mit Investitionscharakter begründet werden.

Beteiligung Unter einer Beteiligung wird eine Institution verstanden, die teilweise oder ganz im Eigen-
tum des Kantons ist oder welche eine öffentliche Aufgabe oder eine Aufgabe im Interesse 
des Kantons ausserhalb der Kantonsverwaltung erfüllt. Der Kanton geltet die erbrachten 
Leistungen aus öffentlichen Mitteln ab oder es besteht eine Staatsgarantie (von Rechts 
wegen oder faktisch aus politischen Gründen).

Betriebsbuchhaltung Vgl. Kosten- und Leistungsrechnung.

Bilanz Die Bilanz ist eine stichtagsbezogene Aufstellung von Herkunft und Verwendung des 
Kapitals. Auf der linken Seite sind die Vermögenswerte aufgeführt (Verwendung), auf der 
rechten Seite das Fremdkapital und das Eigenkapital (Herkunft). Die Residualgrösse bildet 
bei einem Aktivenüberschuss das Eigenkapital, bei einem Passivenüberschuss der Bilanz-
fehlbetrag. Die Bilanz ist das Resultat vergangener vermögensrelevanter Ereignisse und ist 
ein Instrument zur Darstellung der Vermögenslage.

Bilanzfehlbetrag Ein Bilanzfehlbetrag stellt die Summe der kumulierten Defi zite aus der Erfolgsrechnung dar.
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Bruttoprinzip Ein  Grundsatz der Budgetierung und Rechnungslegung welcher besagt, dass Aufwand 
und Ertrag bzw. Ausgaben und Einnahmen ohne gegenseitige Verrechnung in der Erfolgs- 
und Investitionsrechnung aufgeführt werden.

Bruttoinlandprodukt 
(BIP)

Das BIP ist ein Mass für die gesamte wirtschaftliche Leistung eines Wirtschaftsgebietes 
innerhalb einer Betrachtungsperiode. Es erfasst die Produktion von Waren und Dienst-
leistungen (zu aktuellen Marktpreisen) nach Abzug der Vorleistungen der im Inland 
 ansässigen Unternehmen.

Bruttoinvestitionen Vgl. Investitionsausgaben

Budget Das Budget ist die zusammenfassende und vollständige Darstellung der geplanten fi nan-
ziellen Vorgänge des Gemeinwesens in einer bestimmten Planungsperiode.

Budgetantrag Ein Budgetantrag ist ein Antrag des Landrats zum Voranschlag und bezweckt die Auf-
nahme einer neuen Ausgabe oder die Änderung bzw. Streichung einer im Entwurf des 
Voranschlags enthaltenen Ausgabe.

Defi zitbremse Instrument zur Erreichung des mittelfristigen Ausgleichs der Erfolgsrechnung. Der Auf-
wandüberschuss in der Erfolgsrechnung darf im Voranschlag 3 Prozent des Ertrags der 
 Einkommenssteuern natürlicher Personen nicht überschreiten. Ein Defi zit über dieser 
Grenzmarke muss in erster Linie mit Entlastungsmassnahmen auf der Aufwandseite, in 
zweiter Linie mit einer Eigenkapitalentnahme (vorausgesetzt, das freie Eigenkapital ist 
 höher als CHF 100 Mio) und in dritter Linie mit einer Steuerfusserhöhung reduziert werden.

Eigenkapital In der Privatwirtschaft bezeichnet das Eigenkapital jene Mittel, die von den Eigentümern  
einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn 
im Unternehmen belassen wurden. Bei einem öffentlichen Gemeinwesen ist es die rechne-
rische Differenz zwischen den Aktiven (Vermögenswerten) und den Schulden (Fremd-
kapital). In diesem Fall ist das Eigenkapital grundsätzlich die Summe der  vergangenen 
Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung. Die Höhe des Eigenkapitals hängt aber auch 
von der Bewertung der Vermögenswerte und der Schulden ab. Freies Eigenkapital kann 
im Rahmen der Defi zitbremse zur Reduktion von Aufwandüberschüssen im Voranschlag 
eingesetzt werden.

Einnahmen Einnahmen sind Zahlungen Dritter, die das Vermögen vermehren oder die als Entgelt für 
die Veräusserung von Verwaltungsvermögen oder mit Bezug auf die Schaffung von Ver-
waltungsvermögen geleistet werden.

Erfolgsrechnung Die Erfolgsrechnung stellt einander die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Durch 
die Saldierung aller Erträge und Aufwendungen wird der Erfolg bzw. das wirtschaftliche 
Ergebnis (Aufwandüberschuss/Defi zit oder Ertragsüberschuss) einer Periode ermittelt.

Erlös Der Erlös bezeichnet das bewertete Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit, d.h. der erzeugten 
Güter- und Dienstleistungen.

Ertrag Erfolgsrechnerischer Begriff der Finanzbuchhaltung. Erträge stellen eine Zunahme des wirt-
schaftlichen Nutzens in der Berichtsperiode in der Form von Zufl üssen oder Erhöhungen 
von Vermögenswerten oder einer Abnahme von Schulden. Der Ertrag wird in der Erfolgs-
rechnung in einen Betriebs- und Finanzertrag (= operativer Ertrag) und in einen ausser-
ordentlichen Ertrag dargestellt.

Finanzbuchhaltung Die Finanzbuchhaltung erfasst die wertmässigen Beziehungen des Unternehmens bzw. 
eines Gemeinwesens  nach aussen. Die Finanzbuchhaltung umfasst zwei Bereiche: Die 
 (Finanz-) Buchführung (chronologische und systematische Erfassung und Aufzeichnung 
aller vermögensrelevanter Geschäftsvorgänge anhand von Belegen) und die Rechnungs-
legung (Darstellung der aus der Finanzbuchführung entstandenen Ergebnisse anhand der 
Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Geldfl ussrechnung.

Finanzertrag Der Finanzertrag umfasst Erträge aus dem Finanzvermögen (Finanz- und Sachanlagen). 
Dies sind in der Regel Zinserträge, Dividenden, Verkaufsgewinne aus Finanz- und Sach-
anlagen, Liegenschaftserträge und Wertberichtigungen. Der Finanzertrag wird im gestuften 
Erfolgsausweis separat ausgewiesen (im operativen Ergebnis).
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Finanzpolitik 
(nachhaltige) 

Die Finanzpolitik bedient sich der staatlichen Einnahmen und Ausgaben zur Verwirklichung 
öffentlicher Ziele. Dabei kann sie als langfristige Einfl ussnahme auf die Entwicklung der 
Staatsverschuldung bezeichnet werden. Die Finanzpolitik ist dann nachhaltig, wenn mit 
der tatsächlichen Entwicklung der Staatsschulden die Bedürfnisse der heutigen Generation 
befriedigt werden können, ohne dass die Möglichkeiten künftiger Generationen zur 
Befrie digung ihrer eigenen Bedürfnisse beeinträchtigt werden.

Finanzvermögen Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte (Finanz- und Sachanlagen), die ohne 
Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können.

Fiskalertrag Ertrag aus der Erhebung von Steuern bei natürlichen und juristischen Personen.

Fonds Unter einem Fonds versteht man die Zusammenfassung bestimmter Aktiv- und Passiv-
konten zu einer buchhalterischen Einheit, über die separat abzurechnen ist. Im Bereich 
der öffentlichen Finanzen bestehen Fonds zumeist aus Zweckvermögen, das aus Spezial-
fi nanzierungen stammt. Einnahmen und Ausgaben von Fonds werden nicht über die 
Erfolgsrechnung gebucht sondern werden direkt dem Fondskonto gutgeschrieben oder 
belastet. Die Fondsbudgets und -rechnungen werden im Anhang zum Voranschlag und 
zur Staatsrechnung aufgezeigt.

Fremdkapital Das Fremdkapital zeigt auf der Passivseite der Bilanz den Umfang des von Dritten für eine 
bestimmte Zeitdauer überlassene Kapital. Es bezeichnet die Schulden der Unternehmung 
(Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, 
die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

Funktionale Gliederung Statistische Gliederung der Staatsausgaben und -einnahmen aufgeteilt nach Aufgaben-
bereichen. Die funktionale Gliederung ist kompatibel mit der internationalen Nomenklatur, 
der Classifi cation of Functions of Government (COFOG) und ist abrufbar auf 
http://efv.admin.ch/themen/oeff_haushalte/funktional.php.

Gebundene Ausgaben Eine Ausgabe ist gebunden, 
a. wenn sie durch einen Rechtssatz prinzipiell sowie dem Umfang nach vorgeschrieben ist 
 oder 
b. wenn sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verwaltung unbedingt nötig ist 
 oder 
c. wenn anzunehmen ist, die Stimmberechtigten hätten mit einem vorausgehenden Grund-
 erlass auch die aus ihm folgenden Aufwendungen gebilligt, falls ein entsprechendes 
 Bedürfnis voraussehbar war, oder falls es gleichgültig ist, welche Sachmittel zur Erfüllung 
 der vom Gemeinwesen mit dem Grunderlass übernommenen Aufgaben gewählt werden.

Globalbudget Ein Globalbudget ist ein Verfahren der Mittelbereitstellung bei dem nur ein pauschaler 
Betrag ohne sachliche und zeitliche Zweckbestimmung bewilligt wird. Über diesen Betrag 
kann organisatorische Teileinheit weitgehend unabhängig verfügen. Der Umfang des 
 Globalbudgets basiert auf einem Leistungsauftrag bzw. einer Leistungsvereinbarung 
 zwischen Verwaltung und Teileinheit.

Immaterielle 
 Vermögensanlagen

Identifi zierbarer, nichtmonetärer Vermögenswert ohne physische Substanz wie Konzes-
sionen, Patente, Lizenzen, Urheberrechte.

Interne Verrechnung Gutschriften und Belastungen zwischen Dienststellen innerhalb der kantonalen Verwaltung.

Investitionen im 
 weiteren Sinne

Investitionen im weiteren Sinne umfassen die Ausgaben in der Investitionsrechnung und 
die Beiträge an Investitionen Dritter (Erfolgsrechnung).

Investitionsausgaben Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung und Verbesserung von dauerhaften Vermögens-
werten, welche den Betrag von CHF 300'000 überschreiten. Investitionsausgaben werden 
im Verwaltungsvermögen aktiviert und in den Folgejahren in der Erfolgsrechnung auf Basis 
der angenommenen Nutzungsdauer pro Anlagekategorie abgeschrieben.

Investitionseinnahmen Investitionseinnahmen sind die Einnahmen für Investitionen oder die Einnahmen aus 
 Desinvestitionen. Gemäss HRM2 sind dies nebst Investitionen vor allem Entnahmen aus 
der Veräusserung von Sachanlagen und Rückerstattungen von Investitionsbeiträgen, 
 Rückzahlungen von Darlehen des Verwaltungsvermögens und Rückzahlungen oder 
 Verkäufe von Beteiligungen des Verwaltungsvermögens.
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Investitionsrechnung Die Investitionsrechnung stellt die Investitionsausgaben den Investitionseinnahmen gegen-
über. Sie bildet die Basis für die Ermittlung des Geldfl usses aus Investitionen und Desinves-
titionen in der Geldfl ussrechnung.

Konjunktur(zyklus) Als Konjunktur (lat. coniungere „vereinigen“, „verbinden“) bezeichnet man ein über 
 mehrere Jahre hinweg in einer Volkswirtschaft wiederkehrendes Grundmuster ("Zyklus") 
von Auf und Ab der wirtschaftlichen Aktivität. Man unterschiedet im Allgemeinen vier 
Phasen der Konjunktur: 
Aufschwungphasen ("Expansion"), 
Hochkonjunktur ("Boom"), 
Abschwungphasen ("Rezession") und 
Tiefphasen ("Depression").

Konsolidierung Unter Konsolidierung versteht man im fi nanziellen Rechnungswesen die Zusammen-
fassung und Bereinigung von Einzelabschlüssen mehrerer Einheiten zu einem Gesamt-
abschluss (konsolidierter Abschluss).

Konsolidierungskreis Der Konsolidierungskreis bezeichnet diejenigen Einheiten, welche konsolidiert werden sollen.

Kontenrahmen Der Kontenrahmen ist ein systematisches Verzeichnis aller Konten für die Buchführung. 
Er dient als Richtlinie für die Aufstellung eines konkreten Kontenplans. Damit sollen 
einheitliche Buchungen von gleichen Geschäftsvorfällen erreicht und zwischenbetriebliche 
Vergleiche ermöglicht werden.

Kosten Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Kosten sind der bewertete Verzehr von 
Ressourcen, die zur Produkterstellung bzw. Leistungserbringung in einer Periode benötigt 
wurden. Sie sind derjenige Teil des Aufwandes , welcher ordentlich, betrieblich (leistungs-
bezogen) sowie periodenbezogen ist. Beispiele sind die Personalkosten, Material oder 
kalkulatorische Kosten.

Kosten- und 
 Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung bezieht sich auf die betriebsinternen Vorgänge und 
dient der Ermittlung von Kosten- und Leistungsinformationen als Grundlage für Preiskalku-
lationen (Gebührenfestlegung) und für die Kostenplanung und -kontrolle. In der Kosten- 
und Leistungsrechnung werden die Kosten den Leistungen gegenübergestellt. Die Kosten- 
und Leistungsrechnung besteht aus den drei Hauptbereichen Kostenartenrechnung, 
 Kostenstellenrechnung und der Kostenträgerrechnung.

Neubewertung Wertanpassung 
Die Neubewertung, auch englisch "Restatement", bezeichnet den Vorgang der wieder-
holten Bewertung der Bestandeskonten im Anlagevermögen und der erstmaligen Bewer-
tung der Bestandeskonten bei der Einführung nach den HRM2-Bewertungsrichtlinien.

Neubewertungsreserve Das Konto "Neubewertungsreserve" dient dazu, dass Auf- oder Abwertungen des 
Finanzvermögens im Zeitpunkt der Neubewertung nicht erfolgswirksam sind bzw. keine 
unverhält nismässigen Auswirkungen auf den Steuerfuss haben.

Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode ist der Zeitraum, auf den sich die Erfolgsrechnung bezieht. Sie be-
trägt meist ein volles Jahr (Rechnungsjahr). Aufwendungen und Erträge werden nach dem 
Prinzip der Periodenabgrenzung zeitlich auf die Rechnungsperiode abgegrenzt.

Rechnungswesen Teil des Informationssystems der Kantonsverwaltung, in dem die interne Leistungserstellung 
(Betriebsbuchhaltung) und die fi nanziellen Aussenbeziehungen (Finanzbuchhaltung) 
 zahlenmässig dargestellt werden.

Rückstellungen Rückstellungen sind bereits feststehende, in ihrer Höhe und/oder im Zahlungszeitpunkt 
meist noch nicht genau abschätzbare Verpfl ichtungen, deren Berücksichtigung zur Fest-
stellung des Aufwandes oder der Ausgaben am Ende einer Rechnungsperiode notwendig 
sind. Die Ursache für die Bildung der Rückstellung liegt auf einem Ereignis in der Vergan-
genheit. Rückstellungen stellen Fremdkapital dar.

Staatsrechnung Die Jahresrechnung ist das Kernstück der Rechnungslegung nach HRM2. Sie besteht aus 
der Bilanz, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und dem Anhang.

Strukturelles Defi zit Defi zit, das entsteht, wenn Einnahmen und Ausgaben über einen Konjunkturzyklus hinweg 
nicht im Gleichgewicht sind.
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Verpfl ichtungskredite Mehrjährige Kredite für neue Ausgaben in der Erfolgs- oder Investitionsrechnung, welche 
vom Parlament auf der Basis von separaten Vorlagen gesprochen werden.

Verschuldung Staatsschulden sind Finanzschulden, die zustande kommen, wenn die laufenden Staats-
ausgaben nicht durch die laufenden Staatseinnahmen und das Eigenkapital gedeckt 
werden können. Es entsteht eine Nettoneuverschuldung, die mit Fremdkapital fi nanziert 
werden muss. Die Staatsverschuldung entspricht der aufsummierten Nettoneuverschuldun-
gen der Vergangenheit bzw. dem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand an Fremdkapital.

Verwaltungsvermögen Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen 
Aufgabenerfüllung dienen und die ohne diese zu beeinträchtigen nicht veräussert werden 
können.

Volkseinkommen 
(kantonales) 

Setzt sich zusammen aus den Einkommen der im Kanton ansässigen Wirtschaftssubjekte 
(Arbeitnehmende, Selbstständigerwerbende und Unternehmen), welche diese aus ihrer 
Beteiligung am Wirtschaftsprozess sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des Kantons 
generieren.

Voranschlag Vgl. Budget

Vorfi nanzierungen Vorfi nanzierungen sind Reserven, welche für noch nicht beschlossene Vorhaben gebildet 
werden. Vorfi nanzierungen stellen zweckgebundenes Eigenkapital dar.
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